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Baugesetz der Gemeinde Tschiertschen  
 

 

 

I. Allgemeines 
 

  

 Art. 1 

  

Zweck Das Baugesetz regelt die zweckmässige Nutzung des Bodens sowie 

die Förderung einer geordneten baulichen und wirtschaftlichen Ent-

wicklung der Gemeinde. Es dient der Entfaltung der baulichen Frei-

heit in den Schranken des öffentlichen Interesses sowie der Wah-

rung der erhaltenswerten Eigenart des Ortes und der Landschaft. 

  

  

 Art. 2 

  

Geltungsbereich Das Baugesetz gilt für das ganze Gemeindegebiet. Seine Vorschrif-

ten finden Anwendung auf sämtliche der Bewilligungspflicht unterlie-

genden Bauten und Anlagen. 

  

  

 Art. 3 

  

Baubehörde Baubehörde ist der Gemeindevorstand zusammen mit der Baukom-

mission. 

  

 Der Baubehörde obliegt der Vollzug dieses Gesetzes sowie die An-

wendung eidgenössischer und kantonaler Vorschriften im baulichen 

und planerischen Bereich, soweit die Gemeinde hiefür zuständig ist.  

  

 Sie vertritt unter Vorbehalt der Finanzkompetenzen der Gemeinde-

versammlung die Gemeinde in allen sich aus diesem Gesetz erge-

benden Rechtsgeschäften und Rechtsstreitigkeiten.  
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 Art. 4 

  

Baukommission Die Baukommission besteht aus drei Mitgliedern. Das mit dem Bau-

wesen betraute Mitglied des Gemeindevorstandes amtet als ihr Prä-

sident. Die übrigen Mitglieder werden von der Gemeindeversamm-

lung für die gleiche Amtsdauer wie der Gemeindevorstand gewählt. 

Die Baukommission hat die Baugesuche auf ihre Recht- und 

Zweckmässigkeit zu prüfen und alle anderen Geschäfte der Baube-

hörde vorzubereiten. Sie stellt der Baubehörde Antrag und führt Bau-

kontrollen und Bauabnahmen durch. Sie kann bei Bedarf Fachleute 

beiziehen. 

  

  

 Art. 5 

  

Planungskommis-

sion 
Für wichtige Planungsmassnahmen amtet die Baubehörde 
als Planungskommission, wobei weitere Personen und 
Fachleute beigezogen werden können. 

  

  

 Art. 6 

  

Bauberatung Die Baubehörde kann eine ausgewiesene Fachperson als Baubera-

terin oder Bauberater bezeichnen. Diese Person darf nicht in der 

Gemeinde wohnhaft sein und dort während der Amtsdauer keine 

Projektierungs- und Bauaufträge übernehmen.  

  

 Ihr obliegt die Information und die Beratung von Bauherrschaften und 

Architektinnen und Architekten im Bezug auf die Gestaltung von 

Neu- und Umbauten. Sie kann für Sitzungen der Baubehörde mit be-

ratender Stimme beigezogen werden. Die Kosten für diese fachkun-

dige Beratung gehen zu Lasten der Baugesuchsteller, ausser wenn 

Fragen der Ästhetik zu beurteilen sind. 

  

  

 Art. 7 

  

Hofstattrecht Bauten in der Dorfzone, die zerstört oder abgebrochen werden, dür-
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fen ohne Rücksicht auf die Vorschriften über Grenzabstände, Ge-

bäudehöhe und Ausnützung im bisherigen Umfang wieder hergestellt 

werden. Im Einverständnis mit den Nachbarn können Kubusverände-

rungen (gleiches Volumen, jedoch andere Formen) sowie Änderun-

gen der Stellung vorgenommen werden, wenn dadurch eine archi-

tektonisch oder ortsbaulich bessere Lösung ermöglicht wird. Eine 

Zweckänderung ist erlaubt; Baulinien und Quartiergestaltungspläne 

bleiben vorbehalten. 

  

 Ein Anspruch auf das Hofstattrecht besteht nur, wenn das Ausmass 

der alten Baute vor dem Abbruch oder spätestens sechs Monate 

nach deren Zerstörung im Einvernehmen mit der Baubehörde fest-

gehalten wird. Das Gesuch für den Neubau muss vor dem Abbruch 

oder spätestens drei Jahre seit der Zerstörung eingereicht werden. 

Zweckänderungen haben auf die nachbarlichen Interessen (Vermei-

dung von Emissionen, Schutz der Privatsphäre und andere) nach 

Möglichkeit Rücksicht zu nehmen. 

  

  

 Art. 8 

  

Ausnahmebewilli-

gungen 

Liegen ausserordentliche Verhältnisse vor und bedeutet die Einhal-

tung der gesetzlichen Bestimmungen eine unverhältnismässige Här-

te, so kann die Baubehörde Ausnahmen von einzelnen Vorschriften 

gewähren, wenn dadurch keine öffentlichen Interessen verletzt wer-

den. Ein Anspruch auf Gewährung von Ausnahmen besteht nicht. 

 

Die Baubewilligung kann an Bedingungen geknüpft und insbeson-

dere davon abhängig gemacht werden, dass sich die Grundeigentü-

merin oder der Grundeigentümer verpflichtet, auf Verlangen der 

Baubehörde unverzüglich den gesetzlichen Zustand herzustellen 

(Revers). Diese Verpflichtung ist im Grundbuch anzumerken. 

  

  

  

  

  

 Art. 9 
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Planungszone 

(Bausperre) 

Wird eine Planungsmassnahme in die Wege geleitet, so kann die 

Baubehörde für die entsprechenden Gebiete eine Planungszone er-

lassen. Diese ist im Kantonsamtsblatt und auf ortsübliche Weise be-

kanntzugeben. 

 

In der Planungszone werden Bauten und Anlagen nicht bewilligt, 

wenn sie der vorgesehenen Massnahme widersprechen oder ihre 

Ausführung beeinträchtigen könnten. 

Die Planungszone kann von der Baubehörde für längstens ein Jahr 

angeordnet und mit Zustimmung des zuständigen kantonalen De-

partements angemessen verlängert werden. 

  

  

II. Planungsmittel 
 

A. Fakultative Planungsmittel 

 

 

 Art. 10 

  

Leitbild Der Gemeindevorstand kann ein Gesamtleitbild veranlassen, wel-

ches aufgrund einer Situationsanalyse einzelne Ziele und Massnah-

men der Gemeindepolitik festlegt. Hiefür kann der Gemeindevor-

stand eine besondere Leitbildkommission bezeichnen. Die Ausle-

gung des Baugesetzes hat sich am Gesamtleitbild zu orientieren. 

  

  

 Art. 11 

  

Gemeinderichtplan Im Richtplan werden die Grundzüge der künftigen Nutzung, Gestal-

tung, Erschliessung und Ausstattung des Gemeindegebietes festge-

legt. Der Richtplan besteht aus Karte und Text. Er stützt sich auf das 

Leitbild der Gemeinde und berücksichtigt die regionalen und kanto-

nalen Richtpläne. 

 

Der Richtplan ist für die Organe der Gemeinde verbindlich, nicht aber 

für Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer. 
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 Art. 12 

  

Siedlungsinventar Das Siedlungsinventar umfasst und bewertet die bestehende Bau-

substanz und die Aussenräume. 

 

Es bildet die Grundlage für den Erlass von Schutzzonen, Schutzbe-

reichen und Gestaltungsvorschriften sowie für die Aufnahme wert-

voller Bauten, Baugruppen, Natur- und Kulturobjekte in die Gestal-

tungsrichtlinien und den Generellen Gestaltungsplan, alles im ge-

setzlich vorgesehenen Erlassverfahren. Das Siedlungsinventar steht 

ausserdem bei Neubauten, Erneuerungen und Umbauten als Projek-

tierungshilfe zur Verfügung und dient der Baubehörde als Beurtei-

lungsgrundlage für die entsprechenden Bauvorhaben. Indessen ent-

faltet das Siedlungsinventar keine verbindliche Schutz- oder ander-

weitige Wirkung für das einzelne Grundstück. 

  

  

 Art. 13 

  

Gestaltungsrichtli-

nien 

Die Gemeindeversammlung kann zur Ergänzung der Gestaltungs-

vorschriften Gestaltungsrichtlinien erlassen. 

 

Die Gestaltungsrichtlinien sind von der Baubehörde bei der Beurtei-

lung von Baugesuchen und Quartierplänen zu beachten. 

  

  

 Art. 14 

  

Verfahren Leitbild, Richtplan und Gestaltungsrichtlinien sowie ihre Änderungen 

unterliegen der Abstimmung in der Gemeinde. Vor der Abstimmung 

werden diese Planungsmittel während 30 Tagen öffentlich aufgelegt. 

Während dieser Frist können Interessierte bei der Baubehörde Anre-

gungen einreichen. Die Baubehörde nimmt zu den Anregungen Stel-

lung. 

B. Planungsmittel der Grundordnung 

  

  

 Art. 15 
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Grundordnung Die Grundordnung besteht aus dem Baugesetz, dem Zonenplan, 

dem Generellen Erschliessungsplan sowie dem Generellen Gestal-

tungsplan. 

 

Das Baugesetz und die Pläne der Grundordnung sind für jedermann 

verbindlich. Diese gelten direkt oder sinngemäss auch für die Ge-

biete, für welche rechtskräftige Quartierpläne bestehen, soweit sich 

nicht aus den Quartierplanbestandteilen oder  -vorschriften abwei-

chende Regelungen ergeben.  

  

  

 Art. 16 

  

Zonenplan Die Zonenpläne teilen das Gemeindegebiet nach Art und Intensität 

der Nutzung in verschiedene Zonen ein. 

 

Der Zonenplan unterscheidet Zonen der Grundnutzung und Zonen 

überlagerter Nutzung. Die Zonen der Grundnutzung bestimmen all-

gemein die zulässige Nutzung des Bodens. Die überlagerten Zonen 

enthalten ergänzende Nutzungsvorschriften. 

  

  

 Art. 17 

  

Genereller Er-

schliessungsplan 

Der Generelle Erschliessungsplan legt die Anlagen der Grund- und 

Groberschliessung für das ganze Gemeindegebiet fest. Er kann An-

lagen der Feinerschliessung festlegen. 

 

Der Generelle Erschliessungsplan kann die zur Freihaltung von Ver-

kehrsflächen und von wichtigen Leitungen erforderlichen Baulinien 

festlegen. 

 

Der Generelle Erschliessungsplan kann Massnahmen zur Verkehrs-

lenkung vorsehen. Er kann Gebiete bestimmen, in denen Erschlies-

sungsanlagen nach einem besonderen Konzept (Parkierungskon-

zept, Versorgungskonzpet usw.) zu planen und zu erstellen sind. 

 

Der Generelle Erschliessungsplan dient als Grundlage für die gene-
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rellen Projekte und für die Finanzierung der Erschliessung. 

  

  

 Art. 18 

  

Genereller Gestal-

tungsplan 

Der Generelle Gestaltungsplan ordnet die Gestaltung und Erhaltung 

der Bauten oder Baugruppen, der Siedlung und der Landschaft. 

 

Der Generelle Gestaltungsplan legt Schutzbereiche, Erhaltungsbe-

reiche, Anpassungsbereiche, Erneuerungsbereiche, Neugestal-

tungsbereiche und Freihaltebereiche fest. Er bezeichnet die schüt-

zenswerten und erhaltenswerten Bauten und Anlagen sowie die 

schützenswerten Natur- und Kulturobjekte. 

 

Der Generelle Gestaltungsplan kann Gebiete festlegen, in denen zur 

Vervollständigung der Grundordnung eine Erneuerungs- oder Neu-

gestaltungsplanung durchzuführen ist. Er kann innerhalb der Bau-

zone Gebiete bestimmen, in denen vor der Überbauung Quartierpla-

nungen durchzuführen sind. 

 

Im Generellen Gestaltungsplan können Baugestaltungslinien sowie 

Wald- und Gewässerabstandslinen festgelegt werden. Zur Schaffung 

von Freiflächen oder Freihaltung von Landschaftsteilen können Nut-

zungsverlegungen vorgeschrieben werden. 

 

Im Generellen Gestaltungsplan können Niveaulinien festgelegt wer-

den, welche das Längenprofil der Strassen bestimmen und die Basis 

für die Höhenlage der Bauten sowie der Einfahrten und Eingänge 

bilden. 

 

Der Generelle Gestaltungsplan muss nicht als eigenständige planeri-

sche Grundlage erlassen werden. Der Inhalt und die Elemente des 

Generellen Gestaltungsplanes können in anderweitigen Planungs-

mitteln enthalten sein, wie Baugesetz, Zonenplan, Genereller Er-

schliessungsplan, Gestaltungsrichtlinien und dergleichen; sie müs-

sen in diesen Planungsmitteln ausdrücklich als Bestandteile des Ge-

nerellen Gestaltungsplanes bezeichnet werden. 
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 Art. 19 

  

Verfahren Erlass und Änderung von Baugesetz, Zonenplan, Generellen Er-

schliessungsplänen und Generellen Gestaltungsplänen unterliegen 

der Abstimmung in der Gemeinde. 

 

Bauvorschriften und Pläne sind vor der Abstimmung während 30 Ta-

gen in der Gemeinde öffentlich aufzulegen. Die Auflage ist in der 

ortsüblichen Weise bekanntzugeben. Die öffentliche Auflage ist zu 

wiederholen, wenn die Bauvorschriften oder Pläne nach der Plan-

auflage wesentliche Änderungen erfahren. Betreffen die Änderungen 

lediglich einzelne Personen, so kann anstelle der öffentlichen Auf-

lage diesen persönlich die Möglichkeit zu Abänderungswünschen 

und Anträgen eingeräumt werden. 

 

Während der Auflagefrist können Interessierte beim Gemeindevor-

stand schriftlich Abänderungswünsche und Anträge einreichen. Die-

ser entscheidet über die Eingaben und gibt den Antragstellenden 

seinen Entscheid vor der Volksabstimmung schriftlich bekannt. 

Beschlüsse der Gemeinde über Erlass oder Abänderung des Bauge-

setzes sowie der Pläne der Grundordnung sind öffentlich unter Hin-

weis auf die Beschwerdemöglichkeit bekanntzugeben. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

III. Grundordnung 

  

A. Bauvorschriften 

  

1. Bauvoraussetzungen 
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 Art. 20 

  

Baubewilligungen Bauten und Anlagen (Bauvorhaben) bedürfen - unter Vorbehalt der 

Art. 21 und 22 - einer Baubewilligung. 

 

Der Bewilligungspflicht unterliegen insbesondere: 

 

1. Neubauten, Umbauten, Erweiterungen und Abbrüche von Bauten 

und Anlagen; 

2. Änderungen der Zweckbestimmung von Bauten und Anlagen 

oder einzelner Räume; 

 

3. Erneuerungen, soweit sie nach aussen in Erscheinung treten; 

 

4. Kleinbauten und provisorische Bauten sowie Fahrnisbauten, 

Wohnwagen, Kehrichthäuschen und ähnliche Objekte, die mehr 

als ein Monat pro Jahr am gleichen Ort aufgestellt werden, und 

als Ersatz für feste Bauten dienen; 

 

5. alle in der kantonalen Verordnung über die Feuerpolizei aufge-

führten Bewilligungsfälle; 

6. alle in der kantonalen Vollziehungsverordnung zum Energiege-

setz aufgeführten Bewilligungsfälle; 

 

7. Anlagen für die Lagerung und den Umschlag von wassergefähr-

denden Stoffen nach den Vorschriften über den Gewässerschutz; 

 

8. Versorgungs- und Transportleitungen wie Wasserversorgungs- 

und Entwässerungsanlagen, Kanalisationsleitungen, Rohrleitun-

gen zur Beförderung flüssiger und gasförmiger Brenn- und Treib-

stoffe sowie elektrische Leitungen, ausgenommen Telefon-

leitungen; 

9. Versorgungsanlagen wie Solaranlagen, Wasserreservoirs, Klär-

anlagen, Abfallsammelstellen; 
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10. Verkehrsanlagen wie Strassen, Wege, Parkplätze und Beförde-

rungsanlagen aller Art einschliesslich land- und forstwirtschaftli-

che sowie touristische Anlagen; 

 

11. Funkmasten, permanente Krananlagen, Silos; 

 

12. Aussenantennen einschliesslich Parabolantennen; 

 

13. Reklameeinrichtungen wie Firmentafeln, Schaukästen, Leuchtre-

klamen; 

 

14. Terrainveränderungen, Mauern aller Art, feste Schwimmbassins; 

 

15. Einfriedungen aller Art, ausgenommen bewegliche Weidezäune; 

 

16. Camping- und Rastplätze; 

 

17. Lagerplätze für Material und Güter aller Art; 

 

18. Materialentnahmestellen wie Kiesgruben, Steinbrüche; 

 

19. Materialablagerungsstellen und Deponien. 

 

Bauten und Anlagen ausserhalb der Bauzonen bedürfen der Zu-

stimmung des zuständigen kantonalen Departements. Ohne Zu-

stimmung erteilte Baubewilligungen sind nichtig. Bei Bauvorhaben im 

Wald sind neben den Vorschriften über Bauten ausserhalb der Bau-

zone die Bestimmungen der Waldgesetzgebung zu beachten. 

  

  

 Art. 21 

  

Vereinfachtes Ver-

fahren 

Das vereinfachte Verfahren umfasst wenigstens ein schriftliches Ge-

such an die Baukommission mit der Beschreibung des Vorhabens, 

eine schriftliche Bewilligung durch den Baufachchef und eine öffentli-

che Bekanntgabe. Das vereinfachte Verfahren gilt für folgende Bau-

vorhaben: 

 

1. Nicht gewerblich genutzte Kleinbauten, provisorische Bauten 
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sowie Fahrnisbauten, die höchstens 6 m2 Grundfläche aufweisen 

und nicht höher als 2,5 m sind; 

2. Kleinbauten und provisorische Bauten sowie Fahrnisbauten, 

Wohnwagen, Kehrichthäuschen und ähnliche Objekte, die nicht 

mehr als vier Monate pro Jahr am gleichen Ort aufgestellt wer-

den; 

3. Einfriedungen (insbesondere feste, hölzerne Weidezäune) längs 

Feldwegen; 

 

4. Terrainveränderungen auf weniger als 100 m2 und nicht höher 

als 0,5 m. 

  

 Vorbehalten bleibt Art. 20 Abs. 3 dieses Baugesetzes. 

  

  

 Art. 22 

  

Ausnahmen von 

der Bewilligungs-

pflicht  

Die nicht ausdrücklich einer Bewilligungspflicht unterstellten Bauten 

und Anlagen bedürfen keiner Bewilligung, insbesondere: 

 

1. Baubaracken, die mit einer Überbauung im Zusammenhang ste-

hen, ausgenommen Wohnbaracken; 

2. Firmentafeln unter 0,12 m2, sofern sie keinen öffentlichen Luft-

raum beanspruchen; 

 

3. Sonnenkollektoren unter 0,4 m2 ausserhalb von Schutz- und Er-

haltungsbereichen. 

 

Vorbehalten bleibt Art. 20 Abs. 3 dieses Baugesetzes. 

  

  

 Art. 23 

 

Bedingungen und 

Auflagen, Reverse 

 

Baubewilligungen können mit Auflagen verknüpft werden, soweit die-

se im öffentlichen Interesse liegen, in einem sachlichen Zusam-
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menhang mit dem getroffenen Entscheid stehen und notwendig sind, 

um einen rechtmässigen Zustand zu gewährleisten. 

 

Die Bewilligung von Bauten und Bauteilen, welche nicht mit der ge-

setzlichen Regelung übereinstimmen, kann befristet oder an die Be-

dingung geknüpft werden, dass auf Verlangen der Baubehörde innert 

angemessener Frist der gesetzliche Zustand wieder hergestellt wird 

(Revers). 

 

Die Baubehörde lässt Reverse sowie dauernde Auflagen auf Kosten 

der Bauherrschaft im Grundbuch anmerken. 

  

  

 Art. 24 

  

Baureife Neubauten, wesentliche Umbauten und Erweiterungen werden nur 

bewilligt, sofern das Grundstück baureif ist. Ein Grundstück gilt als 

baureif, wenn  

 

a) seine Form und Grösse eine zonengemässe Überbauung ge-

statten und wenn eine im betreffenden Gebiet vorgesehene Er-

schliessung oder Baulandumlegung nicht präjudiziert wird, 

und 

b) die für die betreffende Nutzung erforderliche, vorschriftsgemässe 

Erschliessung vorhanden ist oder nach den gesetzlichen Vor-

schriften auf den Zeitpunkt der Fertigstellung des Gebäudes er-

stellt wird. 

Die Baubehörde kann in Fällen, in denen die Erschliessungsanlagen 

erst im Zuge des Bauvorhabens erstellt werden, die Baubewilligung 

davon abhängig machen, dass die mutmasslichen Kosten für eine 

allfällige Vollendung der Erschliessungsanlagen durch die Gemeinde 

von der Bauherrschaft sichergestellt werden. 

Ist die Bauherrschaft nicht Eigentümerin der für die Erschliessung 

erforderlichen Anlagen oder des hiefür benötigten Bodens, wird die 

Baubewilligung nur erteilt, wenn sie sich über den Besitz der erfor-

derlichen Rechte für die Erstellung und Benützung der Anlagen aus-
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weist. 

  

  

2. Gestaltung und Situierung von Bauten und Anlagen 

  

  

 Art. 25 

  

Architektur Bauten und Anlagen sind architektonisch gut zu gestalten und haben 

auf ihre Umgebung bezug zu nehmen. 

  

  

 Art. 26 

  

Dachvorschriften 

a) Dachgeschos-

se 

Als Dachgeschosse gelten alle Gebäudeabschnitte, die oberhalb der 

Schnittlinie zwischen Fassade und Dachfläche liegen. Bei Bauten mit 

zwei Vollgeschossen darf die Unterkante des untersten Dachge-

schosses höchstens 1,0 m unter die Schnittlinie zwischen Fassade 

und Dachfläche hinabreichen. Die Bruttogeschosshöhe beträgt ma-

ximal 2,70 m. 

 

Es sind maximal zwei Dachgeschosse zulässig. Der Ausbau des 

zweiten Dachgeschosses ist nur gestattet, wenn die notwendige Be-

lichtung und Belüftung der Räumlichkeiten ohne Dachaufbauten er-

folgen kann. 
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 Art. 27 

  

b) Firstrichtung Die Firstrichtung der Bauten soll parallel oder quer zum Hang ver-

laufen. 

  

  

 Art. 28 

  

c) Dachneigung Es sind nur Satteldächer mit beidseitig gleicher Neigungen von 35 % 

bis 50 % (19° bis 27°) zulässig. Der senkrechte Abstand von der 

Schnittlinie zwischen Fassade und Dachfläche zur Firsthöhe darf 4 m 

nicht übersteigen. 

 

Bei untergeordneten Anbauten sind auch andere Dachformen mög-

lich (Pultdach, Flachdach etc.) 

  

  

 Art. 29 

  

d) Dachaufbauten Dachaufbauten sind für Wohn- und Arbeitsräume gestattet, wenn die 

Belichtung mit Tageslicht von der Fassade her nicht erreicht werden 

kann. 

 

Als Dachaufbauten sind nur Giebellukarnen oder Schleppgauben ge-

stattet. Dacheinschnitte sind verboten. Die Summe der Breite der 

Dachaufbauten in einer Dachfläche darf nicht mehr als ein Drittel der 

Gesamtbreite des Daches, in welchem die Dachaufbauten entsprin-

gen, betragen. Alle Dachaufbauten müssen innerhalb der Haupt-

dachfläche entspringen. Die einzelne Dachaufbaute muss eine Min-

destbreite von 1,50 m aufweisen und darf eine Maximalbreite von 

3,50 m nicht überschreiten. Der Mindestabstand zwischen den ein-

zelnen Dachaufbauten beträgt 2,50 m. 

 

Bei den Giebellukarnen gelten die Vorschriften für die Dachneigung 

sinngemäss. Die Dachneigung der Giebellukarnen muss mit der Nei-

gung des Hauptdaches korrespondieren. 

 

Die Fenster der Dachaufbauten müssen hochformatig sein. Mehrere 
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aneinanderliegende Fenster müssen durch Setzhölzer oder ähnli-

ches unterteilt werden. Einzelne in der Dachfläche liegende Fenster 

in stehender Rechtecksform bis zu einer Grösse von 0,4 m2 können 

ausnahmsweise erlaubt werden. 

  

  

 Art. 30 

  

e) Quergiebel Ebenfalls zulässig sind Quergiebel mit beidseitig gleicher Dachnei-

gung von 35 % bis 50 % (19° bis 27°). Die Front des Quergiebels 

darf maximal 1,50 m über die Dachtraufe des Hauptdaches hinaus-

ragen. 

  

  

 Art. 31 

  

f) Dachrandab-

schlüsse 

Vordächer sind in der bei Altbauten ortsüblichen Weise zu erstellen, 

was ebenfalls für die Detailausbildung der Dachrandabschlüsse gilt. 

  

  

 Art. 32 

  

g) Bedachungs-

materialien 

Die Materialien für die Bedachung sind im Einvernehmen mit der 

Baubehörde in dunkler Farbe zu wählen oder dunkel zu streichen. 

  

  

 Art. 33 

  

Einfriedungen Einfriedungen und Stützmauern sowie geschnittene Hecken bis 1 m 

Höhe dürfen an die Grenze des Nachbargrundstücks gestellt werden. 

Sind sie höher, sind sie um das Mehrmass von der Grenze abzurük-

ken. Gegenüber der Strassengrenze können sie nur gegen Revers 

gestattet werden, falls nicht spezielle Baulinien ihre Lage bestimmen. 

 

Zäune aus Stacheldraht oder anderen gefährlichen Materialien sind 

auf dem  ganzen Gemeindegebiet  verboten. Bestehende Zäune aus 

solchen Materialien sind innert 3 Jahren seit Inkrafttreten dieser Be-

stimmung zu entfernen. Die Baubehörde tritt die erforderlichen An-

ordnungen zur Beseitigung gefährlicher Zäune. Nötigenfalls ordnet 
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sie die Ersatzvornahme an. 

 

Im übrigen sind alle Einfriedungen und Mauern im Sinne dieses Arti-

kels gut zu gestalten und haben sich in das Orts- und Landschafts-

bild einzufügen. 

  

  

 Art. 34 

  

Terrainveränderun-

gen, Böschungen 

und Abgrabungen 

Veränderungen des bestehenden Geländeverlaufes sind nur zuläs-

sig, soweit sie das Orts- und Landschaftsbild nicht beeinträchtigen. 

 

Ohne schriftliches Einverständnis des angrenzenden Nachbars sind 

Böschungen und Abgrabungen nur zulässig, wenn von der Nachbar-

grenze ein Abstand von 0,5 m eingehalten und eine Neigung von 1 : 

1 nicht überschritten wird. 

 

Böschungen und Stützmauern sind auf das Unerlässliche zu be-

schränken. 

  

  

 Art. 35 

  

Reklamen und 

Hinweistafeln 

Reklamen dürfen nur an den von der Gemeinde bezeichneten Stel-

len sowie an Geschäftshäusern für die dort hergestellten oder ange-

botenen Produkte oder Dienstleistungen angebracht werden. 

 

Hinweistafeln sind zulässig, soweit sie das Orts- und Landschaftsbild 

sowie die Verkehrssicherheit nicht beeinträchtigen. 

 

Im Bereiche von Kantonsstrassen ist eine Bewilligung der zuständi-

gen kantonalen Stelle erforderlich. 
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 Art. 36 

  

Antennen Die Standorte von Aussenantennen einschliesslich Parabolantennen 

sind so zu wählen, dass sie das Ortsbild nicht beeinträchtigen. 

 

Die Baubehörde kann bei Neubauten, wesentlichen Umbauten oder 

Erweiterungen innerhalb der Dorfzone die Erstellung von Gemein-

schaftsantennen vorschreiben und das anschlusspflichtige Gebiet 

bestimmen. 

  

  

 Art. 37 

  

Wald- und Gewäs-

serabstand 

Bauten und Anlagen haben gegenüber Hochwald einen Abstand von 

10 m, gegenüber Niederwald einen Abstand von 5 m einzuhalten. 

Der Waldabstand bemisst sich beim festgestellten Wald ab Wald-

grenze, sonst ab der Waldgrenze gemäss Ausscheidung durch den 

Forstdienst im Einzelfall. 

 

Gegenüber öffentlichen Gewässern ist in den Bauzonen ein Abstand 

von 10 m, ausserhalb der Bauzonen von 20 m einzuhalten. Der Ge-

wässerabstand bemisst sich bei vermarkten Gewässern ab Parzel-

lengrenze, bei nicht vermarkten Gewässern vom Schnittpunkt des 

mittleren Sommerwasserstandes mit der Uferböschung. 

 

Vorbehalten bleiben besondere Waldabstandslinien gemäss Zonen-

plan oder Generellem Gestaltungsplan resp. den entsprechenden 

planerischen Grundlagen (Art. 18 Abs. 6) sowie besondere Gewäs-

serabstandslinien gemäss den vorerwähnten Planungsmitteln sowie 

Quartierplanungen. 

  

  

 Art. 38 

  

Campingplätze Die Errichtung und der Betrieb von Camping- und Rastplätzen ist nur 

in der Zone für öffentliche Bauten und Anlagen sowie in der Gewer-

bezone gestattet und nur, wenn die öffentlichen und die Interessen 

des Gewässer- und des Landschaftsschutzes sowie der Schutzwäl-
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der nicht beeinträchtigt werden. 

  

  

3. Verkehrs- und Versorgungsanlagen  

  

  

 Art. 39 

  

Sicherheit Bauliche Anlagen wie Einmündungen, Ausfahrten und Ausgänge auf 

Strassen, Wege und Plätze dürfen die Benützerinnen und Benützer 

der Verkehrsanlagen nicht gefährden. Die Baubehörde kann die An-

passung oder Beseitigung gefährlicher Anlagen auf Kosten der Ei-

gentümerin oder des Eigentümers der Anlage verfügen. 

 

Auf Dächern entlang von öffentlich nutzbaren Räumen sind Dach-

kännel und Schneefangvorrichtungen anzubringen. Wird durch ab-

fliessendes Wasser oder Dachlawinen die öffentliche Sicherheit ge-

fährdet, haben Grundeigentümerinnen und  Grundeigentümer die 

notwendigen Massnahmen zur Beseitigung der Gefährdung zu tref-

fen. Bleiben sie untätig, lässt die Baubehörde die erforderlichen 

Massnahmen auf ihre Kosten ausführen. 

 

Im Bereich von Kantonsstrassen erfordern neue Anlagen oder Abän-

derungen bestehender Anlagen eine zusätzliche Bewilligung der zu-

ständigen kantonalen Behörde. 

  

  

 Art. 40 

  

Zu- und Ausfahrten Einstellhallen und Garagen mit direkter Ausfahrt auf verkehrsreiche 

öffentliche Strassen, Wege und Plätze müssen mindestens 5 m von 

der Strassengrenze entfernt sein. Rampen dürfen eine maximale 

Neigung von 12 % aufweisen; zwischen der Strassengrenze und 

dem Beginn der Neigung muss ein ebener Vorplatz mit einer Nei-

gung von höchstens 5 % von mindestens 4 m Länge vorhanden sein. 

 

Bei Vorliegen besonderer Verhältnisse, insbesondere beim Einbau 

von Garagen in vor Inkrafttreten des Baugesetzes 1974 erstellten 



 
-  27  - 

 

Bauten sowie in der Dorfzone, kann die Baubehörde davon abwei-

chende Masse gestatten.  

Anpassungen von Garageausfahrten bei Strassenneubauten oder 

bei Verbreiterungen gehen zu Lasten des Grundeigentümers, wenn 

der Strassenbau die Bau- und Niveaulinien und die Grenzabstände 

einhält. Die Baubehörde kann die Erstellung gemeinschaftlicher Zu- 

und Ausfahrten vorschreiben oder die Eigentümerinnen und Eigen-

tümer bestehender Anlagen verpflichten, Dritten die Mitbenützung 

gegen angemessene Entschädigung zu gestatten, sofern sich dies 

im öffentlichen Interessen als notwendig erweist. 

  

  

 Art. 41 

  

Abstellplätze 

a) Pflichtparkplät-

ze 

Bei Neubauten sowie bei Umbauten und Erweiterungen, welche zu-

sätzlichen Verkehr erwarten lassen, sind auf der Bauparzelle oder in 

nächster Nähe auf privatem Boden während des ganzen Jahres zu-

gängliche Abstellplätze für Motorfahrzeuge zu erstellen und dauernd 

für die Parkierung offen zu halten.  

Für Wohnbauten ist je Wohnung ein Autoabstellplatz auf Privatgrund 

vorzusehen und zu sichern. Für die übrigen Bauten bestimmt die 

Baubehörde die Anzahl der Abstellplätze, wobei die diesbezüglichen 

Bestimmungen des Musterbaugesetzes der Bündner Vereinigung für 

Raumplanung (BVR) als Richtlinien dienen.  

  

  

 Art. 42 

  

b) Ersatzabgabe Ist die Erstellung von Parkplätzen auf Privatgrund nicht möglich, ist 

der Parkplatz im Winter nicht benutzbar, oder stehen einer Erstellung 

wertvolle Baumbestände und Gärten sowie für das Ortsbild bedeut-

same Innenhöfe, Plätze und dergleichen entgegen,  so muss sich der 

Grundeigentümer an einem von der Gemeinde erstellten Parkplatz, 

der auch im Winter geräumt werden kann, beteiligen. Welche Park-

plätze auch im Winter geräumt werden können, bestimmt die Ge-

meinde. 
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Für jeden fehlenden Abstellplatz ist eine einmalige Ersatzabgabe zu 

bezahlen. Der Betrag der Ersatzabgabe pro Abstellplatz wird in der 

Gebührenordnung der Gemeinde festgelegt. Die Ersatzabgabe wird 

der Bauherrschaft bei Erteilung der Baubewilligung in Rechnung ge-

stellt und ist vor Baubeginn zu bezahlen. 

 

Unterlässt der Grundeigentümer die Räumung seines Parkplatzes 

entgegen den Anordnungen durch die Gemeinde, so kann die Ge-

meinde auf Kosten des Grundeigentümers die Schneeräumung 

durchführen lassen. 

  

  

 Art.43 

  

Werkleitungen Öffentliche Werkleitungen werden in der Regel im Strassengebiet 

oder innerhalb genehmigter Baulinien verlegt. Muss eine öffentliche 

Leitung Privatgrundstücke durchqueren, so ist der Bau der Leitung 

samt zugehörigen Anlagen auf privatem Boden gegen angemessene 

Entschädigung zu dulden. Die Entschädigung wird im Streitfall durch 

die zuständige Enteignungskommission festgesetzt. 

 

Ändern sich die Bedürfnisse des belasteten Grundstückes, so ist die 

Leitung auf Kosten der Gemeinde zu verlegen, sofern nicht bei der 

Begründung des Durchleitungsrechtes eine andere Regelung ge-

troffen worden ist. 

 

Das Durchleitungsrecht für private Leitungen richtet sich nach Art. 

691 ZGB. 
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4. Ausführung, Betrieb und Unterhalt von Bauten und Anlagen 

  

  

 Art. 44 

  

Ausführung von 

Bauten und Anla-

gen 

a) Grundsatz 

Alle Bauten und Anlagen haben Rücksicht auf die Reinheit der Luft 

und der Gewässer, auf die Natur und auf das Wohlbefinden der Be-

völkerung zu nehmen. Bei Bauten mit erheblichen Publikumsverkehr 

und bei Verkehrsanlagen ist auf die Bedürfnisse behinderter Perso-

nen Rücksicht zu nehmen. 

  

  

 Art. 45 

  

b) Nachisolatio-

nen 

Werden an bestehenden Bauten und Anlagen Nachisolationen aus-

geführt, darf von Gebäude- und Firsthöhen, Gebäudelängen sowie 

Grenz- und Gebäudeabständen in Isolationsstärke abgewichen wer-

den. 

  

  

 Art. 46 

  

c) Schallschutz Neubauten, wesentliche Umbauten und Erweiterungen werden nur 

bewilligt, wenn sie in Bezug auf den Schallschutz den geltenden Vor-

schriften entsprechen. 

 

Die Empfindlichkeitsstufen für die Bestimmung der Belastungs-

grenzwerte sind aus dem Zonenschema ersichtlich. 

  

  

 Art. 47 

  

d) Umweltbela-

stung 

Bauten und Anlagen, von denen Einwirkungen wie Lärm, Luftverun-

reinigungen, Erschütterungen, Licht, Strahlen oder Verunreinigungen 

des Bodens ausgehen, haben den geltenden eidgenössischen und 

kantonalen Vorschriften zur Begrenzung der Umweltbelastung zu 

genügen. Die Einwirkungen sind gesamtheitlich und unter Einbezug 

der zu erwartenden Entwicklung zu beurteilen. 
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Bauten und Anlagen, von denen Lärmemissionen ausgehen, haben 

die Vorschriften über Emissionsbegrenzungen der eidg. Lärmschutz-

verordnung einzuhalten. Die Lärmimmissionen dürfen die in den be-

troffenen Gebieten geltenden Lärmbelastungsgrenzwerte nicht über-

schreiten. Die Baubehörde ermittelt die Aussenlärmimmissionen, 

wenn sie Grund zur Annahme hat, dass die massgebenden Bela-

stungsgrenzwerte überschritten sind oder ihre Überschreitung zu er-

warten ist. 

 

Bauten und Anlagen, von denen Luftverunreinigungen ausgehen, 

haben die Vorschriften über Emissionsbegrenzungen der eidg. Luft-

reinhalteverordnung einzuhalten. Bei Bauten und Anlagen, welche 

Luftverunreinigungen verursachen, ist mit dem Baugesuch eine 

Emissionserklärung einzureichen. Sind erhebliche Emissionen zu 

erwarten, kann die Baubehörde eine Immissionsprognose verlangen. 

 

Bestehende Bauten und Anlagen, die den eidgenössischen und kan-

tonalen Vorschriften zum Schutz der Umwelt nicht genügen, sind 

nach den Anordnungen der zuständigen Behörden zu sanieren, so-

weit sich eine derartige Sanierungspflicht aus der übergeordneten 

Gesetzgebung ergibt oder sich eine Sanierung aus anderweitigen 

Gründen aufdrängt. 

  

  

 Art. 48 

  

Emissionen: Stö-

rungsgrade von 

Betrieben  

Dienstleistungs- und Produktionsbetriebe werden nur bewilligt, wenn 

sie dem Zonenzweck entsprechen und den im Zonenschema fest-

gelegten Störungsgrad nicht überschreiten. 

 

Es werden nicht störende, mässig störende und stark störende orts-

feste Anlagen unterschieden. 

 

1. Als nicht störend gelten Betriebe und Bauvorhaben, die ihrem 

Wesen nach in Wohnquartiere passen und keine Störungen ver-

ursachen, welche das ruhige und gesunde Wohnen erheblich 

beeinträchtigen. Sie haben die Bedingungen der Lärm-Empfind-

lichkeitsstufe II zu erfüllen (Störungsgrad 1). 



 
-  31  - 

 

 

2. Als mässig störend gelten Betriebe und Bauvorhaben mit Aus-

wirkungen, die im Rahmen herkömmlicher Handwerk- und Ge-

werbebetriebe bleiben und sich auf die üblichen Arbeitszeiten 

während des Tages beschränken. Sie haben mindestens die Be-

dingungen der Lärm-Empfindlichkeitsstufe III zu erfüllen (Stö-

rungsgrad 2). 

 

3. Betriebe und Bauvorhaben mit weitergehenden Emissionen gel-

ten als stark störend. Sie haben mindestens die Bedingungen 

der Lärm-Empfindlichkeitsstufe IV zu erfüllen (Störungsgrad 3). 

 

Bestehende Betriebe sowie entsprechende Bauten und Anlagen, 

welche den zulässigen Störungsgrad überschreiten, dürfen nicht er-

weitert werden. 

 

Der Gemeindevorstand kann den Betrieb mechanischer Anlagen wie 

Heubelüftungen usw. zeitlich beschränken oder die nötigen Vorkeh-

rungen zur Verminderung der Emissionen verlangen. 

  

  

 Art. 49 

  

Abwasser Abwasser von Bauten und Anlagen sind nach den eidgenössischen 

und kantonalen Vorschriften über den Schutz der Gewässer zu be-

handeln. 

 

Verschmutztes Abwasser, das im Bereich der öffentlichen Kanalisa-

tion anfällt, ist in die öffentlichen Leitungen einzuleiten. Vorbehalten 

bleiben die besonderen Vorschriften über die Behandlung von ge-

werblichem und industriellem Abwasser. 

 

Verschmutztes Abwasser, das ausserhalb des Bereiches der öffentli-

chen Kanalisation anfällt, ist nach den jeweiligen eidgenössischen 

und kantonalen Vorschriften und Anordnungen zu behandeln. 

 

Nicht verschmutztes Abwasser ist versickern zu lassen oder, wo die 

örtlichen Verhältnisse dies nicht zulassen, in ein oberirdisches Ge-

wässer einzuleiten. Nicht verschmutztes Abwasser, das stetig anfällt, 
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darf weder direkt noch indirekt einer zentralen Abwasserreinigungs-

anlage zugeleitet werden. 

 

Das weitere bestimmt das kommunale Abwassergesetz 

  

  

 Art. 50 

  

Bauarbeiten Bei Bauarbeiten aller Art sind die zum Schutz von Personen, Sachen 

und Umwelt erforderlichen Massnahmen zu treffen. 

 

Bei Bauarbeiten, die Emissionen verursachen, bestimmt die Baube-

hörde die Bauzeiten. 

 

Baustellenabwasser ist je nach Abwasserart und Anfall zu behan-

deln, bevor es in die Kanalisation oder in einen Vorfluter eingeleitet 

wird. Das Verbrennen von Abfällen auf Baustellen ist untersagt. 

  

  

 Art. 51 

  

Unterhalt Bauten und Anlagen sind stets in gutem Zustand zu halten. Dem Un-

terhalt geschützter und erhaltenswerter Bauten sowie der Pflege ge-

schützter Natur- und Kulturobjekte ist besondere Beachtung zu 

schenken. 

 

Gefährdet eine mangelhaft unterhaltene Baute oder Anlage Men-

schen, Tiere oder fremdes Eigentum oder verunstaltet sie das Orts- 

oder Landschaftsbild, verpflichtet die Baubehörde die Eigentümerin 

oder den Eigentümer zu den notwendigen Massnahmen. Kommen 

diese den Weisungen innert Frist nicht nach, lässt die Baubehörde 

die erforderlichen Massnahme auf Kosten der Eigentümerschaft 

durch Dritte vornehmen. 

 

 

Diese Vorschriften gelten sinngemäss auch für Einfriedungen, Mau-

ern, Werk-, Lager- und Bauplätze, Erschliessungswerke sowie Ge-

ländeveränderungen, die durch Abgrabungen oder Auffüllungen ent-

standen sind. 
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5. Öffentlicher und privater Grund und Luftraum 

  

  

 Art. 52 

  

Nutzung des öf-

fentlichen Grun-

des, Luftraum und 

Gewässer  

Gesteigerter Gemeingebrauch an öffentlichem Grund, Luftraum oder 

öffentlichen Gewässern ist nur mit Bewilligung des Gemeindevor-

standes zulässig. 

 

Eine über den gesteigerten Gemeingebrauch hinausgehende Son-

dernutzung an öffentlichem Grund oder an öffentlichen Gewässern 

bedarf einer Konzession der Gemeinde. 

 

Die Baubehörde kann die Nutzung des öffentlichen Luftraumes durch 

Erker, Balkone oder andere ausladende Gebäudeteile bewilligen, 

wenn die Benützung des öffentlichen Grundes nicht erschwert wird, 

die Verkehrssicherheit gewährleistet ist und keine andern öffentli-

chen Interessen entgegenstehen. 

  

  

 Art. 53 

  

Nutzung des Pri-

vateigentums für 

öffentliche Zwecke 

(Duldungspflicht) 

Die Gemeinde ist berechtigt, Hydranten, Tafeln mit Strassennamen, 

Verkehrssignale, Angaben über Wasserleitungen, Höhen- und Ver-

messungsfixpunkte sowie Vorrichtungen für die öffentliche Be-

leuchtung usw. auf Privatgrundstücken oder an Privatbauten unent-

geltlich anzubringen. Berechtigten Wünschen der Grundeigentümer-

innen und Grundeigentümer ist Rechnung zu tragen. 
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B. Zonen  

  

1. Bauzonen  

  

a) Zonenarten  

  

 Art. 54 

  

Dorfzone Die Dorfzone umfasst die Dorfteile mit besonders wertvoller Bausub-

stanz und Ortsstruktur. Dazu gehören insbesondere Bauten und An-

lagen, Dächer, Fassaden, Gassen, Plätze und Mauern von ausser-

ordentlicher Bedeutung. Das Siedlungsinventar ist entsprechend zu 

berücksichtigen. Die Dorfzone ist für Wohnzwecke sowie für Dienst-

leistungs- und Produktionsbetriebe bestimmt. 

 

An-, Um- und Neubauten, Renovationen, Parkräume sowie die Um-

gebung sind mit besonderer Sorgfalt zu gestalten und auszuführen. 

Siedlungsstruktur und Bauweise sollen erhalten und ergänzt werden. 

An-, Um- und Neubauten sowie Umgebung haben sich in ihrer äus-

seren Erscheinung und in Bezug auf Grösse, Form, Stellung und Art 

der Bauweise den benachbarten Bauten und deren Umgebung an-

zupassen. Dieser Nachweis ist mit Ansichten, Perspektiven, Model-

len und dergleichen zu erbringen, mit denen die Wirkung des Bau-

objektes zusammen mit den benachbarten Gebäuden auf das Dorf-

bild darzustellen ist. Wo Baugestaltungslinien fehlen, bestimmen die 

bestehenden Baufluchten die Lage der Bauten. 

 

Bei Vorhaben, mittels welchen an einem Strassenzug einzelne Bau-

lücken geschlossen oder bestehende Bauten ersetzt oder umgebaut 

werden, sind insbesondere die Bestimmungen über die Bauberatung 

und das Hofstattrecht zu beachten. 

 

Alle Bauvorhaben sind der Gemeinde vor der Ausarbeitung der Pro-

jektpläne bekanntzugeben. Die Baubehörde entscheidet über allfäl-

lige Auflagen. Sie kann hiefür eine Stellungnahme der Bauberaterin 

oder des Bauberaters oder der kantonalen Denkmalpflege einholen. 
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 Art. 55 

  

Wohnzone Die Wohnzone ist für Wohnzwecke sowie Dienstleistungs- und Pro-

duktionsbetriebe bestimmt, welche nicht störend gemäss Art. 48 die-

ses Gesetzes sind. Der Bestand der bereits vorhandenen Landwirt-

schaftsbetriebe ist im Rahmen der übergeordneten Gesetzgebung 

gewährleistet. 

  

  

 Art. 56 

  

Gewerbezone Die Gewerbezone ist der Ansiedlung gewerblicher Betriebe vorbe-

halten, deren störende Einwirkungen in den übrigen Zonen nicht zu-

gelassen sind. 

 

In gewerblichen Bauten dürfen nur Wohnungen für Abwarte, Be-

triebspersonal und Eigentümer errichtet werden. Wohn- und andere 

Bauten, welche nicht Gewerbezwecken dienen, sind nicht erlaubt. 

  

  

 Art. 57 

  

Zone für öffentliche 

Bauten und Anla-

gen 

Die Zone für öffentliche Bauten und Anlagen ist für öffentliche oder 

öffentlichen Interessen dienende Bauten und Anlagen bestimmt. 

 

Gegenüber angrenzenden Zonen gelten sinngemäss deren Grenz- 

und Gebäudeabstände. Die übrigen Zonenvorschriften der angren-

zenden Zonen sind bei der Erstellung von Bauten und Anlagen nach 

Möglichkeit angemessen zu berücksichtigen. 

 

An bestehenden privaten Bauten sind nur Unterhaltsarbeiten gestat-

tet. 
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 Art. 58 

  

Touristikzone Die Touristikzone ist für alle Formen sportlicher und touristischer Tä-

tigkeiten bestimmt, die Grundstücksflächen benötigen. 

 

Touristische Zweckbauten sind zulässig. Als solche gelten insbeson-

dere Sportanlagen, wie Schwimmbäder, Tennis- und Eisplätze usw. 

sowie die zu diesen Anlagen gehörenden Gebäude. 

 

Überdies sind in der Touristikzone auch Bauten touristischer Unter-

nehmungen möglich, welche im Zusammenhang mit ihrer Tätigkeit 

stehen, so insbesondere auch Personal- und Verwaltungsgebäude 

und anderweitige Bauten im Rahmen ihrer Zweckbestimmung. 

 

Terrainveränderungen sind zulässig, wenn sie touristischen Zwecken 

dienen und das Landschaftsbild nicht verunstalten. 

  

  

b) Zonenordnung 

 

 

 

 

 

Art. 59 

  

Zonenschema Die Bauweise und das Mass der Nutzung in den Bauzonen richten 

sich nach dem Zonenschema und den zugehörigen Begriffsbestim-

mungen. 

 

Das Zonenschema bestimmt ferner den zulässigen Störungsgrad 

von Betrieben sowie die Empfindlichkeitsstufen. 

 

Liegt ein Grundstück in verschiedenen Bauzonen, sind die Ausnüt-

zungsziffer und die Grenzabstände in jeder Zone für die dort gelege-

nen Gebäudeteile einzuhalten. Im übrigen gelten die Vorschriften der 

Zone, in welcher der grössere Teil des Gebäudes liegt. 

  

  

 Art. 60 
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Ausnützungsziffer Die Ausnützungsziffer ist die Verhältniszahl zwischen der anrechen-

baren Nettogeschossfläche (NGF) der Gebäude und der Nettobau-

fläche (anrechenbare Landfläche). Sie wird wie folgt berechnet: 

 

   Nettogeschossfläche 

Ausnützungsziffer (AZ) = ---------------------------- 

   Nettobaufläche 

 

Als Nettogeschossfläche gilt die Summe aller anrechenbaren Flä-

chen im Innenmass ohne Umfassungs- und Zwischenwände. In Un-

tergeschossen werden nur Wohn- und Arbeitsräume angerechnet. Im 

Dachgeschoss sind die für Wohn- und Arbeitszwecke ausgebauten 

oder ausbaubaren Räume anzurechnen, soweit ihre lichte Höhe 

mindestens 1,6 m beträgt. 

 

Nicht angerechnet werden alle dem Wohnen und dem Gewerbe nicht 

dienenden oder hiefür nicht verwendbaren Flächen, insbesondere: 

 

a) zu Wohnungen gehörende Keller-, Estrich- und Trockenräume 

sowie Waschküchen, Heiz-, Kohlen- und Tankräume; 

 

b) Maschinenräume für Lift-, Ventilations- und Klimaanlagen; 

 

c) Lagerräume, Einstellräume für Motorfahrzeuge, Velos, Kinder-

wagen usw.; 

 

d) Korridore, Treppen und Lifte, die ausschliesslich nichtanrechen-

bare Räume erschliessen; 

 

e) offene Erdgeschosshallen und überdeckte offene Dachterrassen; 

 

f) offene ein- und vorspringende Balkone, sofern sie nicht als Lau-

bengänge dienen; 

 

g) zusätzlich bei Hotelbauten: Ski- und Sporträume, Sauna, Hallen-

bad usw. 

Als Nettobaufläche (anrechenbare Landfläche) gilt die zusammen-
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hängende Fläche der von der Baueingabe erfassten, baulich noch 

nicht ausgenützten Grundstücke oder Grundstücksteile in der Bau-

zone, abzüglich Wald und Gewässer.  

Auch durch spätere Bauten und Abtrennung von Grundstückflächen 

darf die zulässige Ausnützung nicht überschritten werden.  

  

  

 Art. 61 

  

Nutzungsübertra-

gung 

Die Baubehörde kann Nutzungsübertragungen zwischen angrenzen-

den oder bloss durch Strassen oder Bäche getrennten Grundstücken 

innerhalb der gleichen Bauzone zulassen, sofern ein entsprechender 

Vertrag zwischen den betroffenen Grundeigentümerinnen bzw. 

Grundeigentümern vorliegt. Aufgrund von Nutzungsübertragungen 

darf die zonenkonforme Ausnützung um nicht mehr als 0,1 über-

schritten werden. 

 

Die Baubehörde führt eine Kontrolle über die Ausnützung der Grund-

stücke. Sie kann Nutzungsübertragungen im Grundbuch anmerken 

lassen. 

  

  

 Art. 62 

  

Gebäudehöhe Die Gebäudehöhe wird grundsätzlich durch die zulässige Anzahl 

Vollgeschosse bestimmt. Vollgeschosse sind horizontale Gebäude-

einschnitte, die über dem gewachsenen Boden und unter der Schnitt-

linie zwischen Fassade und Dachfläche liegen. 

 

Die Bruttogeschosshöhe beträgt maximal 2,70 m. 

 

Für gewerblich genutzte Geschosse kann die Baubehörde grössere 

Geschosshöhen gestatten. Die Fassaden- und Firsthöhen dürfen 

aber die bei einer Berechnung auf der Basis von 2,70 m Geschoss-

höhe errechneten Masse nur um maximal 1 m übersteigen. 

 

Es sind in jedem Fall nur maximal zwei sichtbare Untergeschosse 

zulässig. Untergeschosse sind horizontale Gebäudeeinschnitte, die 
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ganz oder teilweise in den gewachsenen Boden hineinragen. Unter-

geschosse dürfen bergseits an der tiefsten Stelle gemessen, maxi-

mal 0,8 m aus dem gewachsenen Terrain herausragen. 

  

  

 Art. 63 

  

Gebäudelänge Als Gebäudelänge gilt die grösste zusammengebaute horizontale 

Gebäudeseite. 

 

Eingeschossigen Anbauten sind mitzuberechnen. 

 

Die Baubehörde kann Ausnahmen von der Gebäudelänge gewähren, 

wenn der Bau im Dach und in den Fassaden stark gestaffelt ist. 

  

  

 Art. 64 

  

Ausnahmen für 

Gastgewerbebe-

triebe und Bauten 

im öffentlichen In-

teresse 

Für Hotels (traditionelle Hotels, Garni-Hotels, Pensionen, Lagerun-

terkünfte und dergleichen) mit mehr als zehn Gästebetten sowie für 

Bauten im öffentlichen Interesse kann die Baubehörde bei entspre-

chenden Neu- oder Umbauvorhaben Überschreitungen von der 

höchstzulässigen Gebäudehöhe, Gebäudelänge und Ausnützungs-

ziffer um höchstens 20% gestatten. Solche Bauten haben sich gut in 

die nähere und weitere Umgebung einzufügen und müssen archi-

tektonisch sorgfältig gestaltet sein. 

 

Für Hotelbauten im Sinne der vorgenannten Bestimmung können 

Ausnahmen nur gewährt werden, wenn sie die Infrastruktur und Ne-

benräume aufweisen, die für den vorgesehenen Gastgewerbebetrieb 

notwendig sind. 
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 Art. 65 

  

Grenz- und Ge-

bäudeabstand 

Der Grenzabstand ist die kürzeste Entfernung zwischen Fassade 

und Grenze. Der grössere Grenzabstand gilt vor denjenigen Fassa-

den, welche Osten am nächsten stehen. 

 

Der Gebäudeabstand ist gleich der Summe der beiden vorgeschrie-

benen Grenzabstände. Bei verschiedenen Bauten auf demselben 

Grundstück bemisst sich der Gebäudeabstand, wie wenn eine Gren-

ze dazwischen läge. Wo keine Baulinien gelegt sind, ist der zo-

nengemässe Abstand von der Strassen- bzw. Trottoirgrenze einzu-

halten; im übrigen bleiben die Baulinien vorbehalten. Die Grenzab-

stände können von Nachbarinnen bzw. Nachbarn mit Zustimmung 

der Baubehörde durch Vertrag herabgesetzt werden, wenn keine öf-

fentlichen Interessen entgegenstehen. Der Vertrag ist von der Bau-

behörde zu genehmigen und im Grundbuch anzumelden. 

 

Offene und überdeckte Gebäudeteile, wie Hauseingänge, Dachvor-

sprünge sowie Erker und Balkone werden nur soweit mitberechnet, 

als sie mehr als 1,5 m in den Grenz- und Gebäudeabstand hineinra-

gen.  

 

Unterirdische Bauten, die gegen aussen nicht in Erscheinung treten, 

können an die Grenze gestellt werden. 

 

Eingeschossige An- und Nebenbauten, die keine Wohn- oder Ar-

beitsräume enthalten und keine grössere Grundfläche als 40 m2 auf-

weisen, können bis 2,5 m an die Grenze gestellt werden. Mit Zu-

stimmung des Nachbarn dürfen sie an die Grenze gestellt werden, 

sofern keine feuer- und sicherheitspolizeilichen Vorschriften entge-

genstehen. 
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2. Weitere Zonen  

  

Zonen der Grundnutzung 

  

  

 Art. 66 

  

Landwirtschafts-

zone 

Die Landwirtschaftszone umfasst Land, das sich für die landwirt-

schaftliche Nutzung oder den Gartenbau eignet und für diese Nut-

zung zu erhalten ist. 

 

Bauten und Anlagen werden nur bewilligt, soweit sie für die landwirt-

schaftliche Nutzung des Bodens erforderlich sind oder den Wohnbe-

dürfnissen der bäuerlichen Bevölkerung, ihrer Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter sowie der Sicherung existenzfähiger Landwirtschaftsbe-

triebe dienen. Die Erstellung von Gärtnereien ist zulässig. 

 

Bauten in der Landwirtschaftszone haben sich gut in die Landschaft 

einzufügen. Die Baubehörde trifft notwendige Anordnungen bezüg-

lich Stellung, Grösse, Lage und Ausgestaltung der Bauten. 

  

  

 Art. 67 

  

Forstwirtschafts-

zone 

Die Forstwirtschaftszone umfasst den bestehenden Wald im Sinne 

der Waldgesetzgebung und Flächen, die für die Aufforstung be-

stimmt sind. Im Waldfeststellungsverfahren ermittelte Waldgrenzen 

sind im Zonenplan eingetragen. 

 

Die Zulässigkeit von Bauten und Anlagen richtet sich nach der Wald-

gesetzgebung und den darauf abgestimmten Vorgaben der forstli-

chen Planung sowie den Bestimmungen über Bauten und Anlagen 

ausserhalb der Bauzone. 

  

  

  

  

 Art. 68 
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Übriges Gemein-

degebiet 

Das übrige Gemeindegebiet umfasst das unproduktive Land und je-

ne Flächen, für die noch keine Grundnutzung festgelegt ist. 

 

Bauten und Anlagen, die einen künftigen Zonenzweck beeinträchti-

gen, sind nicht zulässig. Der Gemeinde dürfen durch die Bewilligung 

zulässiger Bauvorhaben keine Kosten erwachsen. Es besteht kein 

Anspruch auf Anschluss an öffentliche Erschliessungsanlagen. 

  

  

Überlagerte Zonen 

  

  

 Art. 69 

  

Freihaltezone Die Freihaltezone umfasst jene Flächen, welche zum Schutz des 

Orts- und Landschaftsbildes, zur Freihaltung von Aussichtslagen, 

Gewässerufern oder Waldrändern, zur Gliederung von Siedlungsge-

bieten und zur Erhaltung von Erholungs- und Freiflächen mit einem 

dauernden Bauverbot belegt sind. 

 

Änderungen in der Benützung und Bewirtschaftung der Grundstücke 

sowie Terrainveränderungen dürfen dem Freihaltezweck nicht wi-

dersprechen. 

 

Sofern die Nutzung oder Pflege eines Freihaltegebietes es erfordert, 

können eingeschossige Kleinbauten bewilligt werden. Der Stellung 

und Gestaltung solcher Bauten ist besondere Beachtung zu schen-

ken. 

  

  

 Art. 70 

  

Wintersportzone 

a) Im allgemeinen 

Jedermann steht zur Ausübung des Wintersportes der freie Zutritt 

offen, sofern nicht von der Baubehörde Beschränkungen angeordnet 

werden; Wintersportabfahrten und -übungsgelände dürfen mit Pi-

stenfahrzeugen präpariert werden. Bauliche Anlagen, Pflanzungen 

und Terrainveränderungen sind nur zulässig, soweit die Winter-

sportabfahrten und das -übungsgelände dadurch nicht beeinträchtigt 

werden. Bauliche Anlagen und Terrainveränderungen, welche der 
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Ausübung des Wintersportes dienen, sind unter Vorbehalt der über-

geordneten Gesetzgebung in jedem Fall zugelassen. Die Bau-

behörde kann die Erteilung von Baubewilligungen mit zweckdienli-

chen Auflagen verbinden. 

 

Einfriedungen von Grundstücken können untersagt werden. Soweit 

solche bewilligt werden, sind sie durch die Eigentümer jeweils vor 

Beginn bis Ende der Wintersportsaison zu entfernen. Im Unterlas-

sungsfalle erfolgt die Beseitigung als Ersatzvornahme durch die Ge-

meinde. Bestehende Zäune sind - sofern notwendig - durch die di-

rekt interessierten Unternehmungen jeweils zu Beginn der Winter-

sportsaison zu entfernen und nach Ende der Wintersportsaison wie-

der aufzustellen. 

 

Grundstücke, welche zur Anlage oder Sicherung von Wintersport-

abfahrten benötigt werden, könne durch die Gemeinde enteignet 

werden. Das Enteignungsverfahren kann auch für bauliche Anlagen 

oder Terrainveränderungen beansprucht werden, sofern mit dem 

Grundeigentümer keine Einigung erzielt wird. 

 

Die Gemeindebehörde kann im Rahmen ihrer finanziellen Zuständig-

keit die zur Sicherung von Wintersportabfahrten erforderlichen Ver-

träge abschliessen. 

  

  

 Art. 71 

  

b) Beschneiung Unter Vorbehalt der erforderlichen Baubewilligungen ist es innerhalb 

der Wintersportzone zulässig, Wintersportpisten künstlich zu be-

schneien und die hiefür erforderlichen Anlagen zu erstellen. Die ent-

sprechenden Bauwerke sind unterirdisch anzulegen oder in vorhan-

denen Gebäude zu integrieren. Wo dies nicht möglich ist, haben sie 

sich gut ins Landschaftsbild einzufügen. Zapfstellen, welche die ge-

nannten Voraussetzungen nicht erfüllen, sind in Absprache mit dem 

Gemeindevorstand jeweils nach Saisonschluss zu entfernen. 

 Art. 72 

  

Naturschutzzone Die Naturschutzzone umfasst Biotope und weitere naturnahe Stand-

orte, die sich durch besondere Artenvielfalt oder das Vorkommen 
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seltener Arten auszeichnen. 
 

In der Naturschutzzone sind Bauten und Anlagen aller Art, Terrain-

veränderungen, Entwässerungen, Rodungen, Düngung, Material-

ablagerungen und andere störende Eingriffe oder Nutzungen unter-

sagt. Ausgenommen sind Massnahmen zur ökologischen Aufwer-

tung oder Wiederherstellung (Revitalisierungen).  
 

Die Baubehörde trifft notwendige Massnahmen zum Schutz, zur 

Pflege und zur Kennzeichnung der geschützten Gebiete. Sie kann 

insbesondere Zutrittsverbote erlassen. Angepasste landwirtschaftli-

che Nutzung ist im Rahmen der Pflegemassnahmen zulässig. 
 

Für die Bewirtschaftung von Wald innerhalb von Naturschutzzonen 

gelten die Bestimmungen der forstlichen Planung. 
 

Nutzungs- und Bewirtschaftungsbeschränkungen, Unterhalts- und 

Pflegeverpflichtungen sowie Entschädigungsleistungen können im 

Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen vertraglich geregelt wer-

den. 

  

  

 Art. 73 

  

Landschaftsschutz-

zone 

Die Landschaftsschutzzone umfasst Natur- und Kulturlandschaften 

von besonderer Schönheit und Eigenart. 
 

Die Erstellung von Bauten und Anlagen, Terrainveränderungen, Ab-

bauvorhaben, Materialablagerungen und andere bauliche Vorkeh-

ren, die dem Schutzzweck entgegenstehen, sind nicht gestattet. Vor-

behalten sind Bauten und Anlagen, soweit sie für die land- oder 

forstwirtschaftliche Nutzung des betreffenden Gebietes notwendig 

sind und ein Standort ausserhalb der Landschaftsschutzzone nicht 

zumutbar ist. Bestehende Bauten und Anlagen dürfen erneuert wer-

den. 

 

Wertvolle Baumbestände wie Hecken, Feld- und Ufergehölze inner-

halb der Landschaftsschutzzone dürfen in ihrem Bestand nicht ver-

ringert werden. Die Erteilung von Bewilligungen für die Entfernung 
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oder wesentliche Beeinträchtigungen von Hecken, Feld- und Uferge-

hölzen richtet sich nach den eidgenössischen und kantonalen Be-

stimmungen. 

 

Für die Bewirtschaftung von Wald innerhalb von Landschaftsschutz-

zonen gelten die Bestimmungen der forstlichen Planung. 

  

  

 Art. 74 

  

Ruhezone Die Ruhezone umfasst ausgedehnte Gebiete, die sich besonders für 

Ruhe und Erholung eignen, sowie die Lebensräume von Wild und 

Pflanzen. 

 

In der Ruhezone sind touristische Beförderungsanlagen und der mo-

torisierte Verkehr untersagt. Die Anlage oder Markierung von Skiab-

fahrtspisten und Routen ist nicht gestattet. Vorbehalten bleiben die 

im Erschliessungsplan bezeichneten Variantenabfahrten. Die Bau-

behörde trifft die notwendigen Massnahmen zur Kennzeichnung der 

Wildeinstandsgebiete. 

 

Die Verwendung von Motorfahrzeugen für die land- und forstwirt-

schaftliche Bewirtschaftung sowie für unerlässliche Zufahrten und für 

Hilfeleistungen in Notfällen ist gestattet. 

  

  

 Art. 75 

  

Grundwasser- und 

Quellschutzzone 

Die Grundwasser- und Quellschutzzone umfasst Gebiete, die für die 

Sicherstellung der Trinkwasserversorgung vor Störungen geschützt 

werden. Innerhalb der Grundwasser- und Quellschutzzone sind Bau-

ten und Anlagen sowie Nutzungen nicht zulässig, welche die Was-

servorkommen gefährden könnten. Die zulässigen Nutzungen kön-

nen in einem Reglement umschrieben werden. 

Der Gemeindevorstand erlässt für Grundwasserfassungen und für 

Mineralquellen sowie bei Bedarf für Quellfassungen detaillierte 

Schutzzonenpläne mit den Zonen S I (Fassungsbereich), S II (en-

gere Schutzzone) und S III (weitere Schutzzone) samt zugehörigen 

Reglementen nach der Gewässerschutzgesetzgebung. Nutzungs-
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beschränkungen auf Parzellen innerhalb der detaillierten Schutzzo-

nen sind im Grundbuch anzumerken. 

 

Bauten und Anlagen in Grundwasser- und Quellschutzzonen können 

nur mit Auflagen bewilligt werden. Sie werden unter Beizug einer 

Fachperson festgelegt und sind Bestandteil der Baubewilligung. 

  

  

 Art. 76 

  

Gefahrenzone Die Gefahrenzone bezeichnet die durch Lawinen, Rutschungen, 

Steinschlag, Überschwemmung oder andere Naturereignisse be-

drohten Gebiete. 

 

In der Gefahrenzone mit hoher Gefahr (Gefahrenzone I) dürfen kei-

ne Bauten erstellt und erweitert werden, die dem Aufenthalt von 

Menschen und Tieren dienen. Zerstörte Bauten dürfen nur in Aus-

nahmefällen wieder aufgebaut werden. Standortgebundene Bauten, 

die nicht dem Aufenthalt von Menschen und Tieren dienen, sind mit 

entsprechendem Objektschutz zulässig. 

 

In der Zone mit geringer Gefahr (Gefahrenzone II) bedürfen Bauvor-

haben (Neu- und Erweiterungsbauten, Umbauten mit erheblicher 

Wertvermehrung) der Genehmigung durch die Gebäudeversiche-

rung des Kantons Graubünden. Diese umschreibt die erforderlichen 

baulichen Schutzmassnahmen als Bauauflagen. 

  

  

 Art. 77 

  

Abbauzone Die Abbauzone umfasst Flächen, die für die Gewinnung von natürli-

chen Materialien wie Steine, Kies, Sand, Lehm und andere minerali-

sche Rohstoffe bestimmt sind. 

 

Bauten und Anlagen, die unmittelbar dem Abbaubetrieb oder der 

Aufbereitung des an Ort gewonnenen Materials dienen, können für 

die Dauer des Abbaubetriebes bewilligt werden. Die Standorte sol-

cher Bauten und Anlagen sind im Generellen Gestaltungsplan fest-

gelegt. 
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Die Gestaltung der Abbauflächen nach Abschluss der Materialent-

nahme oder einzelner Etappen sowie weitere Massnahmen über die 

Gestaltung des Abbaugeländes und den Schutz der Umgebung sind 

im Generellen Gestaltungsplan festgelegt. 

 

Die Abbauflächen sind nach der Materialentnahme gemäss Gene-

rellem Gestaltungsplan zu gestalten. Die Baubehörde trifft die erfor-

derlichen Massnahmen im Baubewilligungsverfahren. Sie kann ins-

besondere eine geeignete Sicherheit (zweckgebundenes Deposi-

tum) für die finanziellen Mittel verlangen, welche für den Abschluss 

der Arbeiten notwendig sind. 

  

  

 Art. 78 

  

Materialablage-

rungszone 

Die Materialablagerungszone umfasst Flächen, die für die Verwer-

tung oder Beseitigung von unverschmutztem Aushub- und Abraum-

material bestimmt sind. 

 

Die Gestaltung der Ablagerungsflächen nach Abschluss der Ablage-

rung oder einzelner Etappen sowie weitere Massnahmen über die 

Gestaltung des Ablagerungsgeländes und den Schutz der Umge-

bung sind im Generellen Gestaltungsplan festgelegt. 

 

Für die Errichtung, den Betrieb, den Abschluss und den Unterhalt 

der Materialablagerungen sowie für den Abschluss und dessen Si-

cherstellung gelten im übrigen die einschlägigen eidgenössischen 

und kantonalen Vorschriften. Vorbehalten bleiben insbesondere die 

notwendigen Bewilligungen des kantonalen Amtes für Umweltschutz 

für Ablagerungen, die der Beseitigung von umverschmutztem Aus-

hub- und Abraummaterial dienen. 

 Art. 79  

  

Archäologiezone Die Archäologiezone umfasst jene Flächen, auf denen mit        

grosser Wahrscheinlichkeit archäologische Funde und Befunde zu 

erwarten sind. 

 

Alle Bauvorhaben und Grabarbeiten (Leitungsgräben, Schächte etc.) 
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sind der Gemeinde und dem Archäologischen Dienst vor der Ausar-

beitung der Projektpläne bekannt zu geben. Die Baubehörde ent-

scheidet nach Einholung einer Stellungnahme des Archäologischen 

Dienstes über die notwendigen Auflagen. 

  

  

  

C. Erschliessung  

  

1. Allgemeines  

  

  

 Art. 80 

  

Grund- und Grob-

erschliessung 

Die Grunderschliessung umfasst das übergeordnete Strassennetz, 

Wasserversorgungs- und Elektrizitätswerke, Abwasserreinigungs- 

und Abfallanlagen sowie die Transportanlagen bis zu den Anlagen 

der Groberschliessung. 

 

Die Groberschliessung umfasst die Sammelstrassen sowie die 

Hauptleitungen und zugehörige Anlagen der Wasser- und Energie-

versorgung, der Abwasserbehandlung und der Telekommunikation. 

 

Zu den Anlagen der Grund- oder der Groberschliessung zählen je 

nach Bedeutung die Wirtschaftswege, die Rad- und Reitwege, die 

Fuss- und Wanderwege sowie Parkierungs- und Transportanlagen. 

 

Für die Ausgestaltung, die Benützung, den Unterhalt und die Er-

neuerung der gemeindeeigenen Anlagen der Grund- und der Grob-

erschliessung gelten die Vorschriften der von der Gemeinde erlasse-

nen Erschliessungsreglemente. 

 Art. 81 

  

Feinerschliessung Die Feinerschliessung umfasst die Erschliessungsstrassen, nament-

lich Quartierstrassen, sowie Plätze und Fussgängerbereiche wie 

auch die Anschlüsse der einzelnen Grundstücke an die Hauptsträn-

ge der öffentlichen Erschliessungsanlagen. Zur Feinerschliessung 

zählen ferner Gemeinschaftsanlagen, wie Parkierungsanlagen, 

Transportanlagen, Energieversorgungsanlagen, Abfallsammelstellen 
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und dgl. 

 

Die Baubehörde kann die Grundeigentümerinnen und Grundeigen-

tümer eines Quartiers und benachbarter Grundstücke verpflichten, 

private Gemeinschaftsanlagen zu erstellen. Für grössere Gemein-

schaftsanlagen sind Quartierplanverfahren durchzuführen. 

 

Eigentümerinnen und Eigentümer privater Verkehrs- oder Versor-

gungsanlagen können von der Baubehörde verpflichtet werden, ihre 

Anlagen gegen angemessene Entschädigung auch Dritten zur Ver-

fügung zu stellen, soweit diese Mitbenutzung im öffentlichen Inter-

esse liegt. Die Entschädigung wird durch die Baubehörde festge-

setzt. 

 

Für die Ausgestaltung, die Benützung, den Unterhalt und die Er-

neuerung der Anlagen der Feinerschliessung gelten im übrigen die 

Vorschriften der von der Gemeinde erlassenen Erschliessungsregle-

mente sowie die Bestimmungen der Quartierpläne. 

  

  

 Art. 82 

  

Ausführung der 

Erschliessungs- 

anlagen 

Die Baubehörde sorgt je nach der Entwicklung und Einholung der er-

forderlichen Kredite für die zeitgerechte Ausführung der Erschlies-

sungsanlagen.  

 

Die Erschliessungsprioritäten können im Rahmen eines Erschlies-

sungsprogrammes festgelegt werden. 

  

  

2. Projektierung, Ausführung 

  

  

 Art. 83 

  

Baulinien, Niveauli-

nien 

Baulinien dienen der Sicherung bestehender oder geplanter Ver-

kehrs-, Versorgungs- und Wintersportanlagen und -abfahrten. Der im 

Baulinienbereich gelegene Boden darf ober- und unterirdisch nicht 

überbaut werden. 
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Einzelne Vorsprünge wie Vordächer, Erker und Balkone dürfen bis 

1.50 m über die Baulinie hinausragen, sofern sie mindestens 3 m 

über dem Trottoir- und 4.50 m über dem Strassenniveau liegen. 

 

Bauliche Veränderungen an Bauten im Baulinienbereich dürfen nur 

ausnahmsweise vorgenommen werden. Der entstehende Mehrwert 

ist auf Kosten der Eigentümerin bzw. des Eigentümers im Grundbuch 

anzumerken. Er wird im Enteignungsfall nicht vergütet. 

 

Niveaulinien bestimmen die Höhenlage projektierter Verkehrsanla-

gen. Eingänge, Einfahrten etc. sind auf die Niveaulinien auszurich-

ten. 

  

  

 Art. 84 

  

Generelle Projekte 

und Bauprojekte 

Die Projektierung der öffentlichen Erschliessungsanlagen ist Sache 

der Gemeinde. 

 

Die generellen Projekte umfassen die Hauptanlagen der Wasserver-

sorgung (GWP) und der Abwasserbehandlung (GEP; GKP), die Ver-

kehrsanlagen der Groberschliessung sowie Anlagen der Energiever-

sorgung und der Abfallbewirtschaftung. 

 

Die Bauprojekte bestimmen Art, Umfang, Lage und bautechnische 

Gestaltung von Erschliessungsanlagen und weitere Einzelheiten. 

  

  

 Art. 85 

  

Verfahren Bau- und Niveaulinien, generelle Projekte und Bauprojekte sind wäh-

rend 30 Tagen in der Gemeinde öffentlich aufzulegen. Während der 

Auflage kann bei der Baubehörde schriftlich und begründet Einspra-

che erhoben werden. 

 

Nach Ablauf der Auflagefrist entscheidet die Baubehörde über allfäl-

lige Einsprachen und gibt ihren Entscheid den Einsprechenden 

schriftlich und begründet bekannt. Der Erlass von Bau- und Niveauli-
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nien sowie die Genehmigung von generellen und von Bauprojekten 

ist in ortsüblicher Weise bekanntzugeben. 

 

Für Bau- und Niveaulinien, die im Zonenplan, im Generellen Er-

schliessungsplan oder in einem Quartierplan festgelegt werden, gel-

ten ausschliesslich die Verfahrensvorschriften der betreffenden Pla-

nungsmassnahme. 

  

  

 Art. 86 

  

Ausführung 

a) Öffentliche Er-

schliessungs-

anlagen 

Die Ausführung der gemeindeeigenen Anlagen der Grund- und Grob-

erschliessung ist Sache der Gemeinde. 

 

Anlagen der Feinerschliessung werden von der Gemeinde erstellt, 

wenn diese einer grösseren Anzahl von Grundstücken dienen. Lehnt 

die Gemeinde die Durchführung der Feinerschliessung ab, sind die 

Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer berechtigt, diese Anla-

gen nach den Plänen der Gemeinde als private Erschliessungsanla-

gen zu erstellen. 

  

  

 Art. 87 

  

b) Private Er-

schliessungs-

anlagen 

Die Ausführung von privaten Erschliessungsanlagen ist Sache der 

Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer. 

 

 

Die Gemeinde hat auf Antrag private Erschliessungsanlagen, die 

dem Gemeingebrauch dienen und den technischen Anforderungen 

genügen, zu übernehmen, sofern die Anlagen unentgeltlich und in 

gutem Zustand abgetreten werden. Vorbehalten bleibt die Über-

nahme privater Erschliessungsanlagen auf dem Enteignungsweg. 

  

  

3. Finanzierung  

  

Öffentliche Erschliessungsanlagen 
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 Art. 88 

  

a) Allgemeines: 

Erschlies-

sungsabgaben 

Die Gemeinde deckt ihre Auslagen für den Bau, den Betrieb, den 

Unterhalt und die Erneuerung (Sanierung, Ersatz) von öffentlichen 

Erschliessungsanlagen durch die Erhebung von Beiträgen und Ge-

bühren. Soweit besondere Umstände vorliegen, trägt sie die Restko-

sten aus allgemeinen Mitteln. Die Gemeinde ist befugt, von den Ab-

gabeverpflichteten bereits vor der Fertigstellung der Erschliessungs-

anlagen und Unterhalts- und Erneuerungsarbeiten angemessene 

Akontozahlungen zu verlangen. Art. 104 Abs. 3 dieses Gesetzes gilt 

sinngemäss. 

 

Mehrwertbeiträge (Vorzugslasten) werden erhoben für den Bau und 

die Erneuerung von Verkehrsanlagen sowie von Versorgungsanla-

gen der Feinerschliessung. 

 

Gebühren (Anschlussgebühren; Grund- und allfällige Mengengebüh-

ren) werden erhoben zur Deckung der Kosten für den Bau, den Be-

trieb, den Unterhalt und die Erneuerung von Versorgungsanlagen der 

Grund- und Groberschliessung sowie der Feinerschliessung, soweit 

die Feinerschliessung nicht durch Mehrwertbeiträge finanziert wird. 

Für den Unterhalt und die Erneuerung bestehender Versorgungsan-

lagen sind die erforderlichen Rückstellungen zu bilden. Soweit diese 

nicht ausreichen, werden besondere Anschlussgebühren erhoben. 

  

  

 Art. 89 

  

 Abgabepflicht Die Erschliessungsabgaben (mit Ausnahme allfälliger Mengengebüh-

ren für die Abfallbewirtschaftung) sind grundsätzlich von den Grund-

eigentümerinnen und Grundeigentümern zu bezahlen, welche aus 

den öffentlichen Erschliessungsanlagen einen wirtschaftlichen Son-

dervorteil ziehen oder die Anlagen nutzen. Massgeblich für die Ab-

gabepflicht ist der Grundbucheintrag im Zeitpunkt der Fälligkeit der 

Abgabe. 

 

Bei Gesamt- und Miteigentum sind die Gesamt- oder Miteigentü-

mer/innen unter solidarischer Haftung abgabepflichtig. Bei Stock-
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werkeigentum sind die Abgaben durch die Eigentümergemeinschaft, 

bei Baurechtsverhältnissen durch die Bauberechtigten zu bezahlen. 

 

Wechselt eine Liegenschaft nach Fälligkeit der Abgabe die Hand, 

geht die Verpflichtung zur Bezahlung aller ausstehenden Abgaben 

auf die neue Eigentümerin bzw. den neuen Eigentümer. 

  

  

 Art. 90 

  

 Gesetzliches 

Pfandrecht 

Für fällige Mehrwertbeiträge und Anschlussgebühren besteht ein ge-

setzliches Pfandrecht gemäss Art. 130ff. EG zum ZGB. 

 

Werden fällige Mehrwertbeiträge oder Anschlussgebühren nicht in-

nert der festgelegten Frist bezahlt, ist die Beanspruchung des Pfand-

rechtes nach erfolgloser Mahnung den Gebührenpflichtigen und den 

betroffenen Pfandeigentümern in einer rekursfähigen Verfügung zu 

eröffnen. 

 

Nach Eintritt der Rechtskraft der Pfandrechtsverfügung veranlasst 

die Baubehörde vor Ablauf der Jahresfrist nach Art. 132 EG zum 

ZGB die Eintragung des Pfandrechtes im Grundbuch. Die Anordnung 

einer vorläufigen Eintragung des Pfandrechtes gemäss Art. 133 EG 

zum ZGB bleibt vorbehalten. 

  

  

 Art. 91 

  

b) Einmalige Ab-

gaben: Mehr-

wertbeiträge 

Werden neue Verkehrsanlagen bzw. Ver- oder Entsorgungsanlagen 

der Feinerschliessung erstellt oder bestehende Anlagen erneuert, 

erhebt die Gemeinde Mehrwertbeiträge, soweit Grundeigentümerin-

nen und Grundeigentümern aus dem Bau oder der Erneuerung (Sa-

nierung, Ersatz) der Anlagen ein wirtschaftlicher Sondervorteil er-

wächst. 

 

Die Baubehörde legt entsprechend dem öffentlichen und privaten 

Interesse an den Anlagen den Kostenanteil fest, welcher von der 

Gesamtheit der Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer zu tra-

gen ist. Dabei gelten folgende Richtlinien: 
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   Gemeinde- Privat- 

   anteil anteil 

 

Verkehrsanlagen: 

� Groberschliessung 70 - 40 %  30 - 60 % 

� Feinerschliessung  30 - 0 %  70 - 100% 

 

Versorgungs- und Ent- 

sorgungsanlagen: 

� Feinerschliessung  30 - 0 % 70 - 100 % 

 

Dienen Erschliessungsanlagen ausschliesslich der Überbauung und 

Nutzung eines Gebietes, sind sämtliche Erschliessungskosten von 

der Gesamtheit der Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer zu 

tragen. 

 

Werden beitragspflichtige Erschliessungsanlagen im Rahmen einer 

Quartierplanung erstellt, sind die Mehrwertbeiträge im Quartierplan-

verfahren festzulegen. In andern Fällen erfolgt die Erhebung der Bei-

träge nach den Vorschriften der von der Gemeinde zu erlassenden 

Erschliessungsreglemente. 
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 Art. 92 

  

 Wasseran-

schlussgebühr; 

Löschwasser-

gebühr 

Für Gebäude, die erstmals an die öffentlichen Wasserversorgungs-

anlagen angeschlossen werden, ist eine einmalige Wasseran-

schlussgebühr zu bezahlen. Werden angeschlossene Gebäude er-

weitert oder wechseln sie durch Änderung der Zweckbestimmung in 

eine Objektklasse mit höherem Wasserverbrauch, ist eine Nachzah-

lung zu leisten. 

 

Werden im Bereich der öffentlichen Hydrantenanlage neue Gebäude 

erstellt, die nicht an die öffentlichen Wasserversorgungsanlagen an-

geschlossen werden, ist eine einmalige Löschwassergebühr zu be-

zahlen. Die gleiche Gebühr wird erhoben für bestehende Gebäude 

ohne Anschluss an die öffentliche Wasserversorgung, die bei Erwei-

terung des Hydrantennetzes Feuerschutz erhalten. Werden gebüh-

renpflichtige Gebäude erweitert, ist eine Nachzahlung zu leisten. 

 

Die Bemessungsgrundlagen und die Gebührenansätze werden im 

Reglement über die Wasserversorgung und in einem separaten Tarif 

(Gebührenordnung) festgelegt. Die Gebührenansätze sind von der 

Baubehörde alljährlich aufgrund des kantonalen Gebäudeversiche-

rungsindexes veränderten Verhältnissen anzupassen. 

 

Die Wasseranschlussgebühren und die Löschwassergebühren wer-

den nach den Vorschriften des Reglementes über die Wasserversor-

gung sowie der Gebührenordnung veranlagt und bezogen. 

  

  

  

 Art. 93 

  

 Abwasseran-

schlussgebühr 

Für Gebäude und befestigte Flächen wie Strassen, Plätze, Abstell-

flächen, die erstmals an die öffentlichen Abwasseranlagen ange-

schlossen werden, ist eine einmalige Abwasseranschlussgebühr zu 

bezahlen. Werden angeschlossene Gebäude oder befestigte Flä-

chen erweitert, ist eine Nachzahlung zu leisten. 

 

Die Bemessungsgrundlagen und die Gebührenansätze werden im 
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kommunalen Abwassergesetz und in einem separaten Tarif (Gebüh-

renordnung) festgelegt. Die Gebührensätze sind von der Baubehörde 

alljährlich aufgrund des kantonalen Gebäudeversicherungsindexes 

veränderten Verhältnissen anzupassen. 

 

Die Abwasseranschlussgebühren werden nach den Vorschriften des 

Abwassergesetzes sowie der Gebührenordnung veranlagt und bezo-

gen. 

  

  

 Art. 94 

  

 Besondere An-

schlussgebüh-

ren 

Reichen die Erträge aus den Gebühren und die Rückstellungen zur 

Finanzierung neuer Versorgungsanlagen oder notwendiger Erneue-

rungen nicht aus, werden von den Eigentümerinnen und Eigentü-

mern aller angeschlossenen Grundstücke, die aus den Anlagen Nut-

zen ziehen, besondere Anschlussgebühren erhoben. 

 

Müssen öffentliche Versorgungsanlagen wegen besonderer Bedürf-

nisse einzelner Liegenschaften ausgebaut werden, wird von deren 

Eigentümerinnen oder Eigentümern eine besondere Anschlussge-

bühr zur Deckung der Ausbaukosten erhoben. 

 

Die Gebührenansätze für die besonderen Anschlussgebühren wer-

den durch Gemeindebeschluss festgesetzt. Im übrigen gelten für die 

besonderen Anschlussgebühren sinngemäss die Vorschriften über 

die Wasser- bzw. Abwasseranschlussgebühren. 

  

  

 Art. 95 

  

c) Wiederkeh-

rende Abga-

ben: 

Wassergebüh-

ren 

Für die Benutzung der öffentlichen Anlagen der Wasserversorgung 

werden von allen angeschlossenen Grundstücken jährlich wieder-

kehrende Wassergebühren erhoben. 

Die Bemessungsgrundlagen, die Gebührenarten und die Gebühren-

ansätze für alle Gebühren werden im Reglement über die Wasser-

versorgung und in einem separaten Tarif (Gebührenordnung) fest-

gelegt. Die Gebührenansätze sind von der Baubehörde alljährlich 

aufgrund des kantonalen Gebäudeversicherungsindexes veränderten 
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Verhältnissen anzupassen. 
 

Die Wassergebühren werden nach den Vorschriften des Reglemen-

tes über die Wasserversorgung sowie der Gebührenordnung veran-

lagt und bezogen. 

  

  

 Art. 96 

  

 Abwasserge-

bühren 

Für die Benutzung der öffentlichen Anlagen der Abwasserbehand-

lung werden von allen angeschlossenen Grundstücken mit überbau-

ten oder befestigten Flächen jährlich wiederkehrende Abwasserge-

bühren erhoben. 
 

Die Bemessungsgrundlagen, die Gebührenarten und die Gebühren-

ansätze werden im Abwassergesetz und in einem separaten Tarif 

(Gebührenordnung) festgelegt. Die Gebührenansätze sind von der 

Baubehörde alljährlich aufgrund des kantonalen Gebäudeversiche-

rungsindexes veränderten Verhältnissen anzupassen. 
 

Die Abwassergebühren werden nach den Vorschriften des Abwas-

sergesetzes sowie der Gebührenordnung veranlagt und bezogen. 

  

  

 Art. 97 

  

 Abfallgebühren Zur Deckung der Kosten der Abfallbewirtschaftung werden Abfallge-

bühren erhoben. 
 

Die Bemessungsgrundlagen, die Gebührenarten und die Gebühren-

ansätze werden im kommunalen Abfallgesetz und in einem separa-

ten Tarif (Gebührenordnung) festgelegt. Die Gebührenansätze sind 

von der Baubehörde alljährlich aufgrund des kantonalen Gebäude-

versicherungsindexes veränderten Verhältnissen anzupassen. 
 

Die Abfallgebühren werden nach den Vorschriften des Abfallgeset-

zes sowie der Gebührenordnung veranlagt und bezogen. 

Private Erschliessungsanlagen 
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 Art. 98 

  

Grundsätze Die Finanzierung der privaten Erschliessungsanlagen ist Sache der 

Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer. 

 

Dienen Erschliessungsanlagen mehreren Grundstücken gemeinsam, 

sind die Kosten für die Erstellung, den Unterhalt und die Erneuerung 

von den Privaten selbst aufzuteilen Besondere Regelungen bei 

Quartierplanungen bleiben vorbehalten. 

 

Werden Grundeigentümerinnen oder Grundeigentümer von der Ge-

meinde zur Erstellung von gemeinschaftlichen Erschliessungsanla-

gen verpflichtet oder ist eine bestehende Anlage auf Anordnung der 

Baubehörde auch Dritten zur Verfügung zu stellen, legt die Baube-

hörde den Kostenanteil für jedes angeschlossene Grundstück fest. 

 

Die Gemeinde kann den Unterhalt und die Reinigung von privaten 

Erschliessungsanlagen sowie den Winterdienst auf Privatstrassen 

gegen Verrechnung der Selbstkosten übernehmen, wenn 

 

a) es die Mehrheit der beteiligten Grundeigentümerinnen und 

Grundeigentümer beantragt, oder 

 

b) die Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer ihrer Unter-

haltspflicht nicht in genügender Weise nachkommen. 

Die Kosten werden von der Baubehörde nach dem Vorteilsprinzip auf 

die Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer aufgeteilt. 
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IV. Quartierplanung 
  

  

 Art. 99 

  

Quartierplan Der Quartierplan regelt die Gestaltung und Erschliessung eines um-

grenzten Teils einer Bauzone. Er kann Anlagen der Quartierausstat-

tung vorsehen. 

 

Der Quartierplan besteht aus den Quartierplanbestimmungen, dem 

Quartiergestaltungsplan und dem Quartiererschliessungsplan. Für 

gemeinschaftliche Versorgungsanlagen können selbständige Quar-

tierversorgungspläne erlassen werden. 

 

Der Quartierplan umfasst nach Bedarf zusätzlich Pläne und Ver-

zeichnisse der Baulandumlegung oder den Grenzbereinigungsplan. 

  

  

 Art. 100 

  

Quartierplanbe-

stimmungen 

Die Quartierplanbestimmungen enthalten Vorschriften über die Ge-

staltung der Bauten und Anlagen. 

 

Sie regeln mindestens die Erstellung und Finanzierung der Quartie-

rerschliessung sowie die Grundsätze für die Verteilung der Planungs- 

und der Erschliessungskosten unter den Quartierplanbeteiligten. 

 

Die Quartierplanbestimmungen können die Bauvorschriften der 

Grundordnung ergänzen. Sie können im Rahmen der Grundordnung 

Nutzungspflichten vorsehen. Abweichungen von allgemeinen Bau-

vorschriften und von Zonenvorschriften sind nur nach Massgabe der 

Bestimmungen über den Quartiergestaltungsplan zulässig. 
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 Art. 101 

  

Quartiergestal-

tungsplan 

Der Quartiergestaltungsplan gewährleistet die Einordnung neuer 

Quartiere in die gewachsene Siedlung und in die Landschaft. Er 

schafft für bestehende Quartiere die Voraussetzungen für ihre Er-

neuerung und Verbesserung. 

 

Der Quartiergestaltungsplan trennt wenigstens die überbaubaren und 

freizuhaltenden Flächen. Enthält er weitergehende Anordnungen 

über die zulässigen Baukuben, ihre Nutzung und Gestaltung und bie-

tet er Gewähr für eine gute Beziehung der geplanten Bauten zur bau-

lichen und landschaftlichen Umgebung und untereinander, können 

darin folgende Abweichungen von allgemeinen Bauvorschriften und 

von Zonenvorschriften festgelegt werden: 

 

1. Die Gebäude- und Grenzabstände, die Gebäudelängen und der 

Zusammenbau mehrerer Baukörper können nach architektoni-

schen Kriterien frei bestimmt werden. 

2. Drängt sich aus gestalterischen Gründen eine Terrainverände-

rung auf, kann die Berechnung der Gebäude- und Firsthöhen ab 

neuem Terrain vorgeschrieben werden. 

 

3. Gegenüber der zonengemässen Ausnützung kann eine Erhö-

hung bis maximal 20 % vorgenommen werden. 

 

Gegenüber Nachbargrundstücken, die nicht in das Quartierplanver-

fahren einbezogen sind, gelten die vorgeschriebenen Grenz- und 

Gebäudeabstände. 

  

  

 Art. 102 

  

Quartiererschlies-

sungsplan 

Der Quartiererschliessungsplan legt die Erschliessung des Quartier-

plangebietes mit Verkehrs- und Versorgungsanlagen verbindlich fest. 

Er ist auf den Quartiergestaltungsplan, den Generellen Erschlies-

sungsplan und die generellen Projekte der Gemeinde abzustimmen. 

Der Quartiererschliessungsplan kann Gemeinschaftsanlagen wie 
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Einstellgaragen, Energieversorgungsanlagen und dgl. vorschreiben. 

Eigentümerinnen und Eigentümer bestehender Bauten und Anlagen 

können zu einem Anschluss an eine Gemeinschaftsanlage ver-

pflichtet werden, sofern deren Anschluss zweckmässig und zumutbar 

ist. 

 

Der Quartiererschliessungsplan kann Etappen für die Ausführung der 

Erschliessungsanlagen festlegen. 

  

  

 Art. 103 

  

Quartiererschlies-

sung 

a) Erstellung 

Anlagen der Quartiererschliessung, die nach Abschluss des Verfah-

rens von der Gemeinde übernommen werden, sind durch die Ge-

meinde zu erstellen. Der hiefür benötigte Boden ist durch die Bau-

landumlegung auszuscheiden und in das Eigentum der Gemeinde 

überzuführen. 

 

Anlagen der Quartiererschliessung, die nicht übernommen werden, 

erstellen die Quartierplanbeteiligten unter Aufsicht der Gemeinde. 

Die Rechte und Pflichten der Beteiligten an diesen Anlagen sind in 

den Quartierplanbestimmungen zu regeln. 

  

  

 Art. 104 

  

b) Finanzierung Die Kosten der Quartiererschliessung gehen grundsätzlich zu Lasten 

der Quartierplanbeteiligten. Die Gemeinde leistet Beiträge, wenn an 

der Erstellung der Anlagen ein unmittelbares öffentliches Interesse 

besteht, das über die gemeinschaftlichen Interessen der Beteiligten 

hinausgeht. 

 

Der Kostenverteiler ist nach den für die Grundeigentümerbeiträge 

geltenden Grundsätzen aufzustellen und in die Quartierplanbestim-

mungen aufzunehmen. 

 

 

Die Kostenanteile werden mit der Fertigstellung der Erschliessungs-

anlagen zur Bezahlung fällig. Die Baubehörde kann jedoch die Quar-
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tierplanbeteiligten bereits während der Bauausführung zu Akonto-

zahlungen verpflichten. In Rechnung gestellte Kostenanteile sind in-

nert 60 Tagen zu bezahlen. Bei verspäteter Zahlung wird ein Ver-

zugszins in der Höhe des Zinssatzes der Graubündner Kantonalbank 

für 2. Hypotheken zuzüglich 1/2% berechnet. 

  

  

 Art. 105 

  

Quartierausstat-

tung 

Bauten und Anlagen der Quartierausstattung sind im Quartiergestal-

tungsplan, im Quartiererschliessungsplan oder in einem besonderen 

Plan festzulegen. 

 

Die Kosten der Quartierausstattung trägt in der Regel die Gemeinde. 

 

Dienen Bauten und Anlagen der Quartierausstattung vorwiegend den 

Interessen der Quartierplanbeteiligten, können diese zur Leistung 

eines ihrem Sondervorteil entsprechenden Kostenbeitrages ver-

pflichtet werden. Dient die Ausstattung ausschliesslich den Quartier-

planbeteiligten, können ihnen alle Kosten überbunden werden. Die 

Kostenanteile sind im Kostenverteiler festzulegen. 

  

  

 Art. 106 

  

Baulandumlegung Die Baulandumlegung dient der Neuordnung der Eigentumsverhält-

nisse im Umlegungsgebiet. Sie schafft die Voraussetzungen für die 

Verwirklichung des Quartiergestaltungs- und des Quartiererschlies-

sungsplanes. 

 

Die Baulandumlegung kann von der Baubehörde von Amtes wegen 

angeordnet werden. Sie ist ausserdem zu beschliessen, wenn es die 

Mehrheit der interessierten Grundeigentümerinnen und Grundeigen-

tümer verlangt, denen mehr als die Hälfte des Umlegungsgebietes 

gehört. 

 

Zum Schutz der Baulandumlegung kann die Baubehörde einen Um-

legungsbann beschliessen. Während des Umlegungsbannes dürfen 

ohne Zustimmung der Baubehörde keine rechtlichen oder tatsächli-
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chen Verfügungen über die Grundstücke getroffen werden, welche 

die Baulandumlegung beeinträchtigen oder erschweren. Im übrigen 

gelten für den Umlegungsbann sinngemäss die Vorschriften über 

den Erlass von Planungszonen. 

  

  

 Art. 107 

  

Alter Bestand Für alle Grundstücke im Umlegungsgebiet sind gestützt auf das 

Grundbuch ein Bestandesplan und ein Bestandesverzeichnis zu er-

stellen. Daraus sind die Eigentumsverhältnisse an den einbezogenen 

Grundstücken mit Einschluss der beschränkten dinglichen Rechte, 

ausgenommen Pfandrechte, sowie die Vormerkungen und die An-

merkungen ersichtlich. 

 

Bestandesplan und Bestandesverzeichnis sind während 20 Tagen 

aufzulegen. Den Betroffenen ist Gelegenheit zu geben, Änderungen 

oder Ergänzungen zu beantragen. 

 

Streitigkeiten, welche den Bestand und Umfang des Eigentums be-

treffen, sind auf den Zivilweg zu verweisen. 

  

  

 Art. 108 

  

Abzüge für den 

Gemeinbedarf 

Von der Gesamtfläche des Umlegungsgebietes ist das Land unent-

geltlich in Abzug zu bringen, welches benötigt wird für die Erschlies-

sung sowie für Gemeinschaftsanlagen, die überwiegend den Bedürf-

nissen im Umlegungsgebiet dienen. Die verbleibende Fläche bildet 

die Verteilungsmasse für die Neuzuteilung. 

 

Die Abtretung von Boden oder Rechten zu weitergehenden öffentli-

chen Zwecken richtet sich, sofern keine Einigung erzielt wird, nach 

den Vorschriften des Enteignungsgesetzes. 

  

 Art. 109 

  

Neuzuteilung, 

Wertausgleich 

Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer erhalten durch den 

Umlegungsplan und das Neuzuteilungsverzeichnis aus der Vertei-
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lungsmasse Boden zugewiesen, der anteilmässig dem Land ent-

spricht, das sie in die Umlegung eingeworfen haben. Grundeigentü-

merinnen und Grundeigentümer, deren Anteil an der Verteilungs-

masse nicht ausreicht, um ein überbaubares Grundstück zu bilden, 

haben keinen Anspruch auf eine Landzuteilung. 

 

Durch Boden nicht ausgleichbare Mehr- oder Minderwerte sind in 

Geld voll auszugleichen. 

 

Bei etappenweiser Erschliessung des Quartiers ist bei der Zuteilung 

der Grundstücke auf die Bauabsichten der Grundeigentümerinnen 

und Grundeigentümer Rücksicht zu nehmen. Bauwilligen ist Boden in 

der ersten Etappe zuzuweisen. Bei Baulandumlegungen zur Er-

schliessung von Land für den Wohnungsbau kann die Neuzuteilung 

mit der Verpflichtung verbunden werden, dass die Grundstücke in 

einer für die Betroffenen zumutbaren Frist überbaut oder für Zwecke, 

die der Überbauung dienen, zur Verfügung gestellt werden (Bauver-

pflichtung). 

  

  

 Art. 110 

  

Bereinigung von 

Rechten, Vormer-

kungen und An-

merkungen 

Beschränkte dingliche Rechte sowie Vormerkungen und Anmerkun-

gen, die durch die Baulandumlegung gegenstandslos werden oder 

dem Umlegungszweck entgegenstehen, sind nicht in die Neuzutei-

lung aufzunehmen. Alle übrigen sind durch die Rechte gleichen In-

halts im Neuzustand zu ersetzen. Rechte, die nicht in die Neuzutei-

lung übernommen werden, sind mit Ausnahme der gegenstandslos 

gewordenen Rechte voll zu entschädigen. 

 

Mit Ausnahme der Grundpfandrechte gehen mit dem Erwerb des 

Eigentums an den neu zugeteilten Parzellen sämtliche beschränkten 

dinglichen Rechte des alten Bestandes unter. Die Grundpfandrechte 

werden nach Massgabe von Art. 802 ZGB von den abzutretenden 

Grundstücken oder Teilen davon auf die zum Ersatz zugewiesenen 

Parzellen verlegt. Wird kein neues Grundstück zugewiesen, sind die 

Grundpfandrechte abzulösen. 
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 Art. 111 

  

Grenzbereinigung Befinden sich im Quartierplangebiet ungünstig abgegrenzte Parzel-

len, die jedoch keine eigentliche Baulandumlegung erfordern, kann 

die Baubehörde auf Begehren einer Grundeigentümerin oder eines 

Grundeigentümers die Grenzbereinigung anordnen, wenn den an-

dern Beteiligten daraus keine nennenswerten Nachteile erwachsen. 

 

In gleicher Weise kann die Grenzbereinigung auch bei Randparzel-

len des Planungsgebietes angeordnet werden, wenn diese gegen-

über Parzellen ausserhalb des Planungsgebietes ungünstige Gren-

zen aufweisen. 

  

  

 Art. 112 

  

Einleitung Die Quartierplanung wird nach Orientierung der Betroffenen durch 

Beschluss der Baubehörde eingeleitet. Die Einleitung erfolgt von Am-

tes wegen. Sie ist ausserdem zu beschliessen, wenn es die Mehrheit 

der interessierten Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer ver-

langt, denen mehr als die Hälfte des Quartierplangebietes gehört. 

 

Der Einleitungsbeschluss hat Angaben über den Zweck der Quar-

tierplanung und die Abgrenzung des Planungsgebietes zu enthalten. 

Er ist öffentlich bekanntzugeben und den Betroffenen schriftlich mit-

zuteilen. 

 

Gegen die Einleitung des Verfahrens und die Abgrenzung des Pla-

nungsgebietes kann innert 20 Tagen bei der Baubehörde Einsprache 

erhoben werden. 

  

  

 Art. 113 

  

Erstellung Nach Eintritt der Rechtskraft des Einleitungsbeschlusses lässt die 

Baubehörde den Quartierplan ausarbeiten. Den Quartierplanbetei-

ligten ist Gelegenheit zu geben, dabei mitzuwirken. 

 

Auf Antrag kann die Baubehörde die Erstellung des Planes den 
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Quartierplanbeteiligten überlassen, wenn sie den Quartierplan nicht 

selbst in Auftrag geben will. Ein Anspruch auf Auflage eines solchen 

Quartierplanes besteht nicht. 

 

Vor der öffentlichen Auflage ist der Quartierplan dem zuständigen 

Grundbuchamt zur formellen Prüfung zu unterbreiten. Die Baube-

hörde kann ferner Quartierpläne, die von den Beteiligten selbst er-

stellt werden, auf deren Kosten beurteilen lassen. 

  

  

 Art. 114 

  

Öffentliche Auf-

lage, Einsprache 

Die Baubehörde legt den Quartierplan während 30 Tagen öffentlich 

auf und gibt die Auflage in ortsüblicher Weise bekannt. Die beteilig-

ten Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer sowie allfällige von 

einer Baulandumlegung betroffene Dienstbarkeitsberechtigte und 

Personen mit vorgemerkten persönlichen Rechten sind vor der Auf-

lage schriftlich zu benachrichtigen. 

 

Während der öffentlichen Auflage kann bei der Baubehörde schrift-

lich und begründet Einsprache erhoben werden. Diese entscheidet 

über die Einsprachen. 

 

Wird auf Grund von Einsprachen der Quartierplan geändert, ist die 

Auflage zu wiederholen. Betreffen die Änderungen lediglich einzelne 

Quartierplanbeteiligte, so ist diesen Gelegenheit zur Einsprache in-

nert einer Frist von 20 Tagen zu geben. 

  



 
-  67  - 

  

 Art. 115 
  

Erlass Nach Abschluss des Auflage- und Einspracheverfahrens sorgt die 

Baubehörde für die Erstellung der Mutationsdokumente für Bauland-

umlegungen und Grenzbereinigungen. Gestützt darauf entscheidet 

sie über den Erlass des Quartierplanes. 
 

Der Erlass ist den Quartierplanbeteiligten und allfälligen Einspre-

chenden, bei Baulandumlegungen ausserdem den weiteren Betrof-

fenen schriftlich mitzuteilen. 
 

Der Eigentumserwerb erfolgt mit dem Eintritt der Rechtskraft des 

Quartierplans. 
 

Die Baubehörde lässt den Quartierplan nach Eintritt der Rechtskraft 

im Grundbuch anmerken. Gleichzeitig meldet sie Rechtsänderungen 

aus Baulandumlegungen und Grenzbereinigungen zum grundbuchli-

chen Vollzug an. 
  
  

 Art. 116 
  

Planungskosten Die Kosten der Quartierplanung einschliesslich der Kosten einer all-

fälligen Baulandumlegung oder Grenzbereinigung mit den zugehöri-

gen Vermessungs- und Vermarkungskosten sowie der Aufwand der 

Gemeinde für die Prüfung des Quartierplanes gehen vollumfänglich 

zu Lasten der Quartierplanbeteiligten. 
 

Die Planungskosten sind nach dem Vorteilsprinzip auf die Quartier-

planbeteiligten zu verteilen. Planungskosten, die bloss einzelne Be-

teiligte betreffen, sind allein diesen zu belasten. 
 

Die Kostenanteile werden nach Abschluss der Quartierplanung mit 

der Zustellung des Kostenverteilers zur Bezahlung fällig. Die Baube-

hörde kann jedoch die Quartierplanbeteiligten bereits während des 

Verfahrens zur Leistung von Kostenvorschüssen verpflichten. In 

Rechnung gestellte Kostenanteile sind innert 60 Tagen zu bezahlen. 

Bei verspäteter Zahlung wird ein Verzugszins in der Höhe des Zins-

satzes der Graubündner Kantonalbank für 2. Hypotheken zuzüglich 

l/2% berechnet. 
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 Art. 117 

  

Aufhebung oder 

Abänderung 

Haben sich die Verhältnisse seit dem Erlass erheblich geändert, 

kann die Baubehörde Quartierpläne von Amtes wegen oder auf An-

trag von Grundeigentümerinnen  oder Grundeigentümern ganz oder 

teilweise aufheben oder abändern. Die Betroffenen sind vor Einlei-

tung des Verfahrens anzuhören. 

 

Die Baubehörde ist zur Aufhebung oder Abänderung verpflichtet, 

wenn ein Quartierplan geänderten Nutzungs- oder Erschliessungs-

vorschriften nicht mehr entspricht. 

 

Ansonsten bleibt der Bestand der rechtskräftigen Quartierpläne ge-

währleistet 

 

Für Aufhebung oder Abänderung von Quartierplänen gelten sinnge-

mäss die Bestimmungen über deren Einleitung und Erlass. 

  

  

 Art. 118 

  

Vorbehalt der Bau-

bewilligung 

Vor der Erstellung der einzelnen Bauten und Anlagen im Quartier-

plangebiet ist das ordentliche Baubewilligungsverfahren durchzufüh-

ren. 

 

Bauten oder Anlagen der Quartiererschliessung dürfen erst nach 

Genehmigung der Ausführungsprojekte durch die Baubehörde er-

stellt werden. 

  

  

  

V. Baubewilligungsverfahren 

  

  

 Art. 119 

  

Baugesuch Für alle der Bewilligungspflicht unterliegenden Bauten und Anlagen 

(Bauvorhaben) ist bei der Baubehörde ein Baugesuch in dreifacher 

Ausfertigung auf amtlichem Formular einzureichen. Dem Baugesuch 
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sind, soweit erforderlich beizulegen: 

 

1. Situationsplan im Massstab 1:500 oder 1:1000 (Katasterkopie) 

enthaltend: Grenzverlauf, Parzellennummern, Grundstücksflä-

chen, überbaute Fläche, Lage der Nachbargebäude, Zufahrten, 

Abstellplätze, Baulinien, Grenz- und Gebäudeabstände, versi-

cherte Höhenbezugspunkte; 

 

2. bei Erweiterungen und Umbauten sowie bei Aussenrenovationen 

Fotodokumentation über das bestehende Gebäude; 

 

3. Situationsplan mit Anschlüssen für Wasser, Kanalisation, elektri-

schen Strom und Telefon; 

 

4. Grundrisse aller Geschosse im Massstab 1:100 mit vollständigen 

Angaben über Aussenmasse und Mauerstärken der Aussen- und 

Wohnungstrennwände, Zweckbestimmung der Räume; 

 

5. Schnitte 1:100 mit vollständigen Angaben über Stockwerk und 

Gebäudehöhe, alter und neuer Geländeverlauf bis zur Grenze, 

Strassenhöhen; 

 

6. Fassadenpläne 1:100 mit bestehenden und neuen Terrainlinien; 

 

7. detaillierte Berechnung der Ausnützungsziffer und der Abstell-

plätze; kubische Berechnung nach SIA-Ordnung Nr. 116; 

 

8. Projektpläne der Umgebungsarbeiten  mit Darstellung von Ter-

rainveränderungen, Stützmauern, Einfriedungen, Parkplätzen 

usw.; 

 

9. Baubeschrieb mit Angaben über Zweckbestimmung, Bauausfüh-

rung, Material, Farbgebung usw.; 

 

10. Angabe der approximativen Baukosten; 

 

 

11. Unterlagen für den baulichen Zivilschutz gemäss eidgenössi-

schen und kantonalen Vorschriften; 
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12. Unterlagen für die der feuerpolizeilichen Bewilligungspflicht un-

terstellten Anlagen; 

 

13. Energienachweis sowie Ergebnis desselben auf offiziellem For-

mular; 

 

14. Vorprüfungsentscheid der Gebäudeversicherung bei Bauten in 

der Gefahrenzone; 

 

15. bei Wasser- und Abwasseranschlüssen Angaben über Wasser-

bedarf, Rohrdurchmesser, Rohrmaterial und Gefälle der An-

schlussleitungen; 

 

16. Detailpläne der erforderlichen Vorbehandlungsanlagen für Ab-

wasser; 

 

17. bei Bauvorhaben, die Luftverunreinigungen verursachen, Emissi-

onserklärung gemäss eidgenössischen Vorschriften; 

 

18. bei Bauvorhaben in lärmbelasteten Gebieten oder mit eigenen 

Lärmquellen, Unterlagen gemäss eidgenössischen Vorschriften; 

 

19. Unterlagen für Bewilligungen von Grabungen und Sondierungen, 

für Grundwasserabsenkung und Grundwasserentnahmen sowie 

von Wärmepumpen für die Benutzung von Wasser- oder Boden-

wärme gemäss den Weisungen des Amtes für Umweltschutz auf 

amtlichem Formular; 

 

20. Angaben über Art und Menge der bei Ausführung des Bauvorha-

bens anfallenden Abfälle und genaue Angaben über deren Ent-

sorgung (Abgabeort, Verwertung, Abtransport etc.); 

 

21. allfällige vertragliche Vereinbarungen und entsprechende Aus-

züge über Grundbucheinträge oder Anmerkungen; Grund-

buchauszug in besonderen Fällen. 

Die Baubehörde kann bei allen Baugesuchen auf einzelne Planun-

terlagen verzichten oder weitere anfordern, sofern dies für die Beur-

teilung des Bauvorhabens notwendig ist. Bei besonderen Bauvorha-
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ben kann sie ein Modell verlangen. 

 

Das Baugesuch, die Planbeilagen, die Berechnung der AZ, der 

Energienachweis und die Emissionserklärung sind von der Grundei-

gentümerin bzw. dem Grundeigentümer, der Bauherrschaft und von 

der Projektverfasserin bzw. dem Projektverfasser zu unterzeichnen. 

 

Bei Umbauten oder Änderung bewilligter Pläne muss aus den Plänen 

der Zustand der betreffenden Bauteile vor und nach dem Umbau 

bzw. der Abänderung ersichtlich sein (bestehend: grau; neu: rot; Ab-

bruch: gelb). 

  

  

 Art. 120 

  

Baugespann Gleichzeitig mit der Einreichung des Baugesuches ist für Bauvorha-

ben, die nach aussen in Erscheinung treten, ein Baugespann aufzu-

stellen. Dieses muss Lage, Höhe und Gestalt der Baute klar erken-

nen lassen. Aufschüttungen und Böschungen von mehr als 1 m 

Höhe sind ebenfalls zu profilieren. 

 

Die Erdgeschosshöhe ist an den Profilen zu markieren. Die Grenz-

steine sind freizulegen. Bei Bauten an der Kantonsstrasse sorgt die 

Baubehörde für die Orientierung des zuständigen kantonalen Tief-

bauamtes über die Profilierung. 

 

Das Baugespann darf vor der rechtskräftigen Erledigung des Bauge-

suches nur mit Bewilligung der Baubehörde entfernt werden. Es ist in 

jedem Falle während der Dauer der öffentlichen Auflage stehen zu 

lassen. Nach Eintritt der Rechtskraft des Baubescheides ist das 

Baugespann umgehend zu entfernen. 
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 Art. 121 

  

Vorprüfung, Um-

weltverträglich-

keitsprüfung 

Nach Eingang ist das Baugesuch auf Vollständigkeit zu prüfen und 

festzustellen, ob die Bauprofile ordnungsgemäss gestellt sind. 

 

Bei mangelhafter Baueingabe oder Profilierung ist den Gesuchstel-

lenden Gelegenheit zur Behebung der Mängel zu geben, bevor das 

Baugesuch öffentlich aufgelegt wird. 

 

Ist für den Entscheid über ein Bauvorhaben eine Umweltverträglich-

keitsprüfung (UVP) erforderlich, sorgt die dafür zuständige Behörde 

für die Durchführung der UVP. 

  

  

 Art. 122 

  

Auflage, Publika-

tion und Einspra-

che 

Bauvorhaben werden während 20 Tagen in der Gemeinde öffentlich 

aufgelegt. Ist eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchzuführen, wird 

gleichzeitig der Umweltverträglichkeitsbericht öffentlich aufgelegt. 

 

Die Auflage ist rechtzeitig und unter Angabe der Bauherrschaft, der 

Bauparzelle, des Bauvorhabens und der Einsprachemöglichkeit in 

ortsüblicher Weise bekanntzugeben. Während der öffentlichen Auf-

lage kann bei der Baubehörde schriftlich und begründet Einsprache 

erhoben werden. 

 

Auf die Auflage und Publikation kann verzichtet werden, wenn eine 

Beeinträchtigung von Rechten Dritter ausgeschlossen ist. 

  

  

 Art. 123 

  

Baubescheid Bei Bauvorhaben innerhalb der Bauzonen erlässt die Baubehörde 

nach Prüfung des Baugesuches und allfälliger Einsprachen sowie 

nach Vorliegen der gemäss eidgenössischem oder kantonalem 

Recht erforderlichen Bewilligungen den Baubescheid. 

 

Das Verfahren für Bauvorhaben ausserhalb der Bauzonen richtet 
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sich nach den kantonalen Bestimmungen. 

 

Der Baubescheid ist Gesuchstellerinnen und Gesuchstellern sowie 

allfälligen Einsprecherinnen und Einsprechern schriftlich zu eröffnen. 

 

Ablehnende Baubescheide und Einspracheentscheide sind zu be-

gründen. Privatrechtliche Einsprachen werden auf den Zivilweg ver-

wiesen. 

  

  

 Art. 124 

  

Vorentscheid Bei grösseren oder aussergewöhnlichen Bauvorhaben kann die 

Baubehörde vor Einreichung eines Baugesuches um ihre grundsätz-

liche Stellungnahme über einzelne wesentliche Punkte des Bauvor-

habens ersucht werden. 

 

Der Vorentscheid gibt weder den Gesuchstellenden Anspruch auf 

Erteilung der Baubewilligung noch bindet er die Baubehörde bei der 

Beurteilung des ordentlichen Baugesuches und allfälliger Ein-

sprachen. 

  

  

 Art. 125 

  

Baubeginn und 

Baufristen 

Mit den Bauarbeiten einschliesslich Abbruch und Erdarbeiten darf 

erst begonnen werden, wenn die Baubewilligung rechtskräftig ist. 

 

Die Baubewilligung erlischt, wenn nicht innert eines Jahres seit Ein-

tritt der Rechtskraft mit dem Bau begonnen worden ist. Ein angefan-

gener Bau ist mit Einschluss der Umgebungsarbeiten binnen 2 Jah-

ren nach Baubeginn zu vollenden. Die Baubehörde kann diese Fri-

sten auf begründetes Gesuch hin angemessen verlängern. 

 

Wird ein begonnener Bau nicht vollendet, so sind unvollendete Bau-

teile unverzüglich zu entfernen, die Baugrube ist aufzufüllen und der 

ursprüngliche Zustand wieder herzustellen. 

  

 Art. 126 
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Bauausführung, 

Änderungen 

Bauten und Anlagen sind nach den bewilligten Plänen auszuführen. 

 

Änderungen gegenüber den genehmigten Plänen müssen von der 

Baubehörde vor der Ausführung genehmigt werden. 

 

Können durch eine Projektänderung Rechte Dritter beeinträchtigt 

werden, ist ein neues Auflageverfahren durchzuführen. 

  

  

 Art. 127 

  

Baukontrolle, Bau-

abnahme 

Die Baukommission übt die Kontrolle über die Bauten und Anlagen 

aus. Sie prüft die Ausführung von Bauvorhaben auf ihre Überein-

stimmung mit der Baubewilligung. Sie kann bei bestehenden Bauten 

und Anlagen Baukontrollen durchführen, wenn Anzeichen für eine 

Übertretung baugesetzlicher Vorschriften vorliegen. 

 

Der Baukommission und den von ihr beauftragten Aufsichtspersonen 

ist der Zutritt zu den kontrollierten Bauten und Anlagen jederzeit zu 

gestatten. Baukontrollen an bestehenden Bauten und Anlagen sind 

den Betroffenen rechtzeitig anzuzeigen. 

 

Die Baukontrollen für bewilligte Bauvorhaben werden der Bauherr-

schaft im Baubescheid mitgeteilt. Die Bauherrschaft hat den Ab-

schluss der einzelnen Baustadien rechtzeitig zu melden. Bei Neu-

bauten und Erweiterung bestehender Gebäudegrundrisse ist ein 

Schnurgerüst zu erstellen, das von der Baukommission vor Beginn 

der Maurerarbeiten zu kontrollieren ist. 

 

Anschlüsse an öffentliche Versorgungsanlagen sind der Gemeinde 

vor dem Eindecken zur Abnahme anzumelden. Die angeschlossenen 

Anlagen dürfen erst nach vollzogener Abnahme in Betrieb genom-

men werden. 

 

 

Nach der Vollendung nimmt die Baukommission den Bau ab. Vor 

dieser Abnahme dürfen Neubauten und umgebaute, während des 

Umbaus nicht bewohnte Gebäude nicht bezogen werden. 
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 Art. 128 

  

Gebühren Die Gemeinde erhebt für ihre Umtriebe im Baubewilligungsverfahren 

kostendeckende Gebühren. Sie erlässt eine Gebührenordnung. 

 

Auslagen für Fachgutachten und für Bauberatungen, besondere Lei-

stungen der Gemeindeverwaltung sowie allfällige Kosten des Grund-

buchamtes gehen grundsätzlich zu Lasten der Gesuchstellenden. 

Sie sind zusätzlich zur ordentlichen Baubewilligungsgebühr zu ent-

richten. Die Baubehörde kann die Bevorschussung dieser Kosten 

verlangen. 

 

Die Kosten offensichtlich unbegründeter Einsprachen sind den Ein-

sprechenden zu überbinden. 

  

  

  

VI. Vollzugs- und Schlussbestimmungen 
  

  

 Art. 129 

  

Verantwortlichkeit Bauherrschaften, Architektinnen und Architekten, Bauleiterinnen und 

Bauleiter sowie Unternehmerinnen und Unternehmer sind verant-

wortlich für 

 

- die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften und der Anordnun-

gen der Baubehörde und der Baukommission, 

- die Übereinstimmung der ausgeführten Bauten und Anlagen mit 

den genehmigten Plänen und dem Baugespann sowie für 

 

- die Erfüllung der an die Baubewilligung geknüpften Bedingungen 

und Auflagen. 

Die Baukontrollen entlasten die genannten Personen nicht von ihrer 
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Verantwortlichkeit. 

  

  

 Art. 130 

  

Strafbestimmun-

gen 

Wer vorsätzlich oder fahrlässig dieses Gesetz oder darauf beru-

hende Erlasse und Verfügungen verletzt, wird von der Baubehörde 

mit Busse bis zu Fr. 30'000.-- bestraft. Handelt die Täterin oder der 

Täter aus Gewinnsucht, so ist die Baubehörde an das Höchstmass 

der Busse nicht gebunden. 

 

Wird eine Widerhandlung beim Besorgen der Angelegenheit einer ju-

ristischen Person oder sonst in Ausübung geschäftlicher oder dienst-

licher Verrichtung für  andere begangen, so sind die Strafbestim-

mungen auf die Personen anwendbar, die in deren Namen gehandelt 

haben oder hätten handeln sollen. Für Bussen und Kosten haftet die 

juristische Person, die Gesellschaft oder die Personengesamtheit 

solidarisch. 

 

Die Baubehörde ermittelt den Sachverhalt und die persönlichen Ver-

hältnisse der Betroffenen. Diese sind vor Ausfällung der Busse an-

zuhören. 

  

  

 Art. 131 

  

Wiederherstellung 

des gesetzmässi-

gen Zustandes 

Die Bauherrschaft hat einen vorschriftswidrigen Zustand auf Auffor-

derung der Baubehörde hin zu beseitigen, gleichgültig, ob sie für 

dessen Herbeiführung bestraft worden ist oder nicht. 

 

Kommt die Bauherrschaft dieser Aufforderung innert Frist nicht nach, 

so lässt die Baubehörde die erforderlichen Massnahmen auf deren 

Kosten durch Dritte vornehmen. 

 

Für die Kosten der Ersatzmassnahme steht der Gemeinde ein ge-

setzliches Pfandrecht gegenüber der Grundeigentümerin bzw. dem 

Grundeigentümer zu. 
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 Art. 132 

  

Rechtsmittel Beschlüsse der Gemeinde über Erlass oder Abänderung des Bauge-

setzes, des Zonenplanes, des Generellen Gestaltungsplanes und 

des Generellen Erschliessungsplanes können innert 20 Tagen seit 

der öffentlichen Bekanntgabe durch Beschwerde bei der Regierung 

angefochten werden. 

 

Beschlüsse und Verfügungen der Baubehörde auf Grund dieses Ge-

setzes oder der darauf beruhenden Erlasse können innert 20 Tagen 

seit Mitteilung durch Rekurs beim Verwaltungsgericht angefochten 

werden. 

 

Verfügungen und Anordnungen der Baukommission oder einzelner 

Gemeindefunktionäre bei der Anwendung des vorliegenden Geset-

zes können innert 20 Tagen seit Mitteilung durch Einsprache bei der 

Baubehörde angefochten werden. 

  

  

 Art. 133 

  

Inkrafttreten Das vorliegende Baugesetz tritt nach Annahme durch die Gemeinde 

mit der Genehmigung durch die Regierung in Kraft. Die Skizzen im 

Anhang dienen lediglich der beispielhaften Veranschaulichung ein-

zelner Bestimmungen. 

 

Seine Bestimmungen sind auf alle Baugesuche und Planungen an-

wendbar, die bis zum Inkrafttreten des Baugesetzes noch nicht be-

willigt bzw. genehmigt sind. 

 

Mit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes gelten sämtliche widerspre-

chenden früheren Vorschriften der Gemeinde als aufgehoben. 

 

 

Also beschlossen in der Gemeindeversammlung vom 21. März 2001. 

 

 

Gemeinde Tschiertschen 
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Der Gemeinde-  Der Aktuar: 

präsident: 

 

sig. Johannes Truog  sig. Daniel Gasner 

 

 

 

 

 

Von der Regierung genehmigt gemäss Beschluss vom 3. September 

2002 (Protokoll Nr. 1255). 

 

 

 

Namens der Regierung: 

 

Der Präsident: 

 

sig. Claudio Lardi 

 

 

 

Der Kanzleidirektor: 

 

sig. Dr. Claudio Riesen 
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Zone AZ Anzahl Gebäudelänge Zulässiger Lärmempfindlich-

1)    4) Vollge- 4) Störungsgrad keitsstufe nach

schosse von Betrieben 2) USG/LSV

max. max. max. klein gross

D Dorfzone 0.5 2 20 m 2.5 m 5.0 m 2 III

W Wohnzone 0.5 2 15 m 2.5 m 7.5 m 1 II

G Gewerbezone 0.8 2 30 m 3.0 m 3.0 m 2 III

ZöBA Zone für öffentliche 1 / 2 II / III

Bauten und Anlagen 3) 3)

T Touristikzone 0.8 2 50 m 2.5 m 5.0 m 2 III

Art. 57

Zonenschema (Art. 59)

Grenzabstand

4)

 
 
1) Bonus: - bei Quartiergestaltungsplanung max. + 20 % (Art. 101) 
   
2) Störungsgrade von Betrieben:   1 = nicht störend / 2 = mässig störend / 3 = stark 
störend (siehe auch Art. 48) 
 
3) Störungsgrad / Empfindlichkeitsstufe je nach Zonenzweck (im Zonenplan den 
entsprechenden Flächen zugewiesen) 

 
4) für Gastgewerbebetriebe und Bauten im öffentlichen Interesse: vgl. Art. 64 
 

Wichtige Ergänzungen 

Das Baugesetz der Fraktion Tschiertschen ist noch nicht an das neue kantonale Raum-

planungsgesetz des Kantons Graubünden (KRG, BR 801.100) und an die dazugehörige 

Verordnung (KRVO, BR 801.110) angepasst worden. Das kantonale Recht geht vor 

und enthält wesentliche Vorschriften, die im kommunalen Recht noch nicht 

enthalten sind.  

 

Einige wichtige Neuerungen sind: 

1. Im Baugesetz werden diejenigen Bauvorhaben aufgezählt, für welche eine Bewilli-

gung zuerteilen ist. Diese Vorschrift wird abgelöst durch Art. 40 KRVO, in welchem 

aufgezählt wird, welche Bauvorhaben keiner Baubewilligung bedürfen. Die materiel-

len Vorschriften sind auch bei diesen Vorhaben einzuhalten. 

2. Sämtliche Bauvorhaben, welche gem. Punkt 1 keine Baubewilligung erfordern, sind 

dem Meldeverfahren gem. Art. 50 KRVO unterstellt. 

3. Die öffentliche Auflage von Bauprojekten dauert neu nur noch 20 Tage (nicht mehr 

30 Tage). 

 


